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Grundlagen des katholischen Amtsverständnisses
1, Das Amt in der Krisis
Seit einigen Jahren gehört das TIhema Amt der Kirche z.u denen, die innerhalb wıe
außerhalb der katholischen Theologie meisten und lebhaftesten eroörtert WEeT-
den Symptomatisch ist die Diskussion über die Vorlage „Die Beteiligung der Laien
A der Verkündigung“ auf der Januarsitzung 1973 der Gemeinsamen Synode der
Bistüumer der Bundesrepublik Deutschland! Konservative Kreise erblickten hierin
einen schwerwiegenden Einbruch ın Reservate, die bisher den geweihten Amtsträgern
vorbehalten sind, und eıinen folgenreichen Eingriff in die Gestalt des Amtes,
das der Gefahr der inneren Aushöhlung ausgesetzt erscheint. der anderen Ceite
stellte £reilich Kasper fest, vıie  Je Synodalen die theologischen Schwierigkeiten
überhaupt icht mehr erkannt hätten, da die Laienpredigt weithin in den westdeut-
schen Bistumern schon Übung sel'‘ Als eispie. für die interkonfessionelle Diskus-
S1071 das Amt HA  mögen die den etzten Jahren publizierten Stellungnahmen VeOeI -
chiedener ökumenischer Gruppen angeführt werden, die einen mehr oder minder
gedehnten Konsens zwischen den Konfessionen dieser rage gegeben sehen?.
Das csind HUr die spektakulärsten und jJüngsten Ereignisse einer Debatte, clie noch
viele andere Fragen Sprache bringt, die offenbar den Grundlagen des bisheri-
SCH traditionellen Amtsverständnisses IU.  .  hren. Da waren etiwa neNnnen: das Problem
der Klerikalisierung des AÄmtes, die ZUu einem kastenähnlichen Gegenüber ZUur: Laien-
schaft gemacht hat; die Frage nach der Möglichkeit Priestertums der Frau; der
anhaltende Gtreit die Verkoppelung von kirchlichem Amt und Ehelosigkeit. icht
zuletzt wird das Gespräch dadurch angeregt, e1ne Umstrukturierung des Amtes
celber stattündet. Neue Ämter bilden sich in der Kirche, Dn das des Pastoralassi-
stenten oder des Katechisten, der ın den Missionsländern ıne erhebliche spielt.
Gleichzeitig ehmen WIr wahr, die alten Ämter 1ın rapidem ihre Anziehungs-
kraft verlieren. Das Berufsbild des Priesters ist unklar geworden, 65  p erscheint VeTl-

zerrft, Ja icht mehr einsichtig. Die Folge ı eın I5 Zurückgehen der Zahl der
Priesterberufei.
Man kann eine Reihe von Gründen anführen, weshalb 1n der Praxis diese Malaise auf-
z  T' ist. ıner davon 1st sicher die Diskussion der Theoretiker, die das einstmals
cheinbar klare und eindeutige Bild Vom kirchlichen hoffnungslos verwischt
en. Lä(ßt sich das Amt überhaupt e  15 dem begründen oder ıst 65 das Produkt

Der ext nach der Verabschiedung zweıter Lesung 1, 1973 ıst abgedruckt: Synode,
Amtl. Mitteilungen (Gemeinsamen Synode der Bistümer ın der Bundesrepublik Deutsch-
lan: 30 ll Die Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz und die Bericht-
erstattung ds., 9.—16. Vgl auch die Stellungnahme Vo Cordes, Predigtvoll-
macht ohne Ordination?, * Catholica 27 (1973), 1—12
Nntierview „Christ in der Gegenwart“ (1973),
Die wichtigsten Verlautbarungen sind das SOg „Malta-Papier“ (Verfasser: Studiengruppe
A4US Vertretern des Lutherischen und des römischen Gekretariates für die Einheit
der Christen), abgedruckt; erKorr 25 (1971), 536—544; das Dokument der Gruppe on
Dombes (etwa 4 katholische, lutherische und reformierte Theologen Uu5 Frankreich und
der französischen Schweiz), veröffentlicht 1973), 36—39 ; das Memorandum der
deutschen ökumenischen Universitatsinstitute, das annn mf entsprechenden Vor-
en München-Mainz 1973 publiziert wurde (Teilabdruck HerKorr (1973), 157—159)
In den Bistümern der Bundesrepublik euts: ging die Zahl der Priesterweihen vVon
3071 Jahre 1967 auf 1972 zurück der Schwund beträgt also fast S() Prozent!
Die Diakone des Weihejahrganges L972 gehörten einem Eintrittsjahrgang, der
nsgesamt 850 Junge anner  H umfaßte 19 dagegen meldeten sich 314 Priester-
amtskandidaten Vgl die Gtatistik iın „Mıinweise”, AaCcNNM!'  en des Bistums Essen
3/1973,
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Grundlagen des katholischen Amtsverständnisses 

1. Das Amt in der Krisis 
Seit einigen Jahren gehört das Thema Amt der Kirche zu denen, die innerhalb wie 
außerhalb der katholischen Theologie am meisten und am lebhaftesten erörtert wer­
den. Symptomatisch ist die Diskussion über die Vorlage „Die Beteiligung der Laien 
an der Verkündigung" auf der Januarsitzung 1973 der Gemeinsamen Synode der 
Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland1• Konservative Kreise erblickten hierin 
einen schwerwiegenden Einbruch in Reservate, die bisher den geweihten Amtsträgern 
vorbehalten sind, und darum einen folgenreichen Eingriff in die Gestalt des Amtes, 
das der Gefahr der inneren Aushöhlung ausgesetzt erscheint. Auf der anderen Seite 
stellte freilich W. Kasper fest, daß viele Synodalen die theologischen Schwierigkeiten 
überhaupt nicht mehr erkannt hätten, da die Laienpredigt weithin in den westdeut­
schen Bistümern schon in Obung sei2• Als Beispiel für die interkonfessionelle Diskus­
sion um -das Amt mögen die in den letzten Jahren publizierten Stellungnahmen ver­
schiedener ökumenischer Gruppen angeführt werden, die einen mehr oder minder aus­
gedehnten Konsens zwischen den Konfessionen in dieser Frage gegeben sehen3• 

Das sind nur die spektakulärsten und jüngsten Ereignisse in einer Debatte, die noch 
viele andere Fragen zur Sprache bringt, die offenbar an den Grundlagen des bisheri­
gen traditionellen Amtsverständnisses rühren. Da wären etwa zu nennen: das Problem 
der Klerikalisierung des Amtes, die es zu einem kastenähnlichen Gegenüber zur Laien­
schaft gemacht hat; die Frage nach der Möglichkeit eines Priestertums der Frau; der 
anhaltende Streit um die Verkoppelung von kirchlichem Amt und Ehelosigkeit. Nicht 
zuletzt wird das Gespräch dadurch angeregt, daß eine Umstrukturierung des Amtes 
selber stattfindet. Neue Ämter bilden sich in der Kirche, z. B. das des Pastoralassi­
stenten oder des Katechisten, der in den Missionsländern eine erhebliche Rolle spielt. 
Gleichzeitig nehmen wir wahr, daß die alten Ämter in rapidem Maß ihre Anziehungs­
kraft verlieren. Das Berufsbild des Priesters ist unklar geworden, es erscheint ver­
zerrt, ja gar nicht mehr einsichtig. Die Folge ist ein enormes Zurückgehen der Zahl der 
Priesterberufe4• 

Man kann eine Reihe von Gründen anführen, weshalb in der Praxis diese Malaise auf­
getreten ist. Einer ·davon ist sicher die Diskussion der Theoretiker, die das einstmals 
scheinbar so klare und eindeutige Bild vom kirchlichen Amt hoffnungslos verwischt 
haben. Läßt sich das Amt überhaupt aus dem NT begründen oder ist es das Produkt 

1 Der Text nach der Verabschiedung in zweiter Lesung am 4. 1. 1973 ist abgedruckt: Synode, 
Amtl. Mitteilungen d. Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutsch­
land 1/1973, 39--44. Die Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz und die Bericht­
erstattung ds., '211973, 9-16. Vgl. auch die Stellungnahme von P. ]. Cordes, Predigtvoll­
macht ohne Ordination?, in: Catholica 27 (1973), 1-12. 

: Interview in „Christ in der Gegenwart" 25 (1973), 27. 
3 Die wichtigsten Verlautbarungen sind das sog. ,,Malta-Papier" (Verfasser: Studiengruppe 

aus Vertretern des Lutherischen Weltbundes und des römischen Sekretariates für die Einheit 
der Christen), abgedrud<t: HerKorr 25 (1971), 536-544; das Dokument der Gruppe von 
Dombes (etwa 40 katholische, lutherische und reformierte Theologen aus Frankreich und 
der französischen Schweiz), veröffentlicht a. a. 0. 27 (1973), 36-39; das Memorandum der 
deutschen ökumenischen Universitätsinstitute, das zusammen mit entsprechenden Vor­
studien München-Mainz 1973 publiziert wurde (Teilabdruck: HerKorr 27 (1973), 157-159). 

' In den Bistümern der Bundesrepublik Deutschland ging die Zahl der Priesterweihen von 
391 im Jahre 1967 auf 200 im Jahre 1972 zurück: der Schwund beträgt also fast 50 Prozent! 
Die 200 Diakone des Weihejahrganges 1972 gehörten zu einem Eintrittsjahrgang, der 
insgesamt 850 junge Männer umfaßte. 1972 dagegen meldeten sich nur 314 Priester­
amtskandidaten. Vgl. die Statistik in „Hinweise", Nachrichten ... des Bistums Essen 
3/1973, 13. 
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eines reıIınen kirchlichen Zweckmäßigkeitsdenkens? ibt ©5 e1nen wesentlichen Unter-
schied zwischen allgemeinem und amtlichem Priestertum und, falls Ja, worın läßt €  PE

sich begründen? Worin besteht die Difterenz zwischen den einzelnen Stufungen des
ÄAmtes; Was also ist das Spezifikum Bischof, Priester und Diakon? Wie VEel-
halten sich Vo theologischer Sicht Primat und Episkopat? Ist das Amt ntiOo-
logisch egründbar oder rein funktional zZzu verstehen? Hat cich der leirchliche Amts-
träger Primär Gemeindeleiter oder Kultpriester zu verstehen? Von der
ökumenischen Problematik 3 WIT'|  d die rage nach der apostolischen Sukzession D —-

neut aufgeworten: WOrin besteht 611e eigentlich, welche Bedingungen orde sie,
ist Sie tatsächlich vorhanden®? Ein BAaNnzZeI Katalog von Fragen und T ann keines-
wWegs Anspruch auf Vollständigkeit erheben!
Kann angesichts solcher Diskussionen den Theologen und angesichts der
Meinungspluralität, die bei ihnen Zzu konstatieren ist, überhaupt noch von dem katholi-
schen Amtsverständnis sprechen? Es ware sicher falsch, wollte {L auf völlige onfu-
S10N schließen. Die Fragen, die die Theologen stellen, werden von den rundlagen U5

gestellt, die ihnen allen der Banz! e gemeinsam sind. Die Schrift und
eren traditioneile Interpretation Pn der eigentliche Diskussion. Fine
tiefere Besinnung auf die Botschaft des NI1, die großenteils erst durch die moderne
getische Forschung ermöglicht worden W: S| die Rückkehr zu der Fülle der dog-
mengeschichtlichen Quellen, die durch die minutiösen Arbeiten der Gelehrten seit dem
ausgehenden Ih. eröffnet worden sind, hat die Augen aufgetan, daß unsere

bisherige Sicht aufs stärkste von Retormation und Gegenreformation geprägt
also notwendig S einer gewissen Verengung des Gesichtsfeldes erfolgte D  1ese Er-
kenntnis wurde icht ausdrücklich dem ler S Debatte stehenden Fragenkomplex
ZeWONNEN, sondern der Ekklesiologie.
Das „HEUE Licht auf die Kirche”8 erhellte natürlich auch das Verständnis Ve Ämt, das
keinen Gelbstand at, sondern Amt der Kirche ist Es erscheint ei1iner eweils
eren Perspektive, Je nachdem AL der Kirche eine streng von oben konzipierte
hierarchische Ordnung sieht oder eine bruderschaftlich strukturierte Wirklichkeit. Der
Wandel Kirchenbild ist freilich nicht von theologischen Faktoren bestimmt. Er
E511t 25  N« mıit dem Übergang der abendländischen Gesellschaft von der Monarchie

Demokratie. Wie jenes staatspolitische Modeil Kirchenverständnis und Amtsauf-
fassung ın der Vergangenheit beeinflußt hatte, So das ] die Gegenwart. Konnte
eın Ludwig den Absolutismus 5e1n! Sonnenkönigtums noch der Bibel begrün-
det finden?, O entdeckt eute dortselbst Ansätze N Demokratieverständnis
und eologie der Revolution. Entsprechend csich das Bild von
kirchlichen vVom monarchischen ZUul partnerschaftlichen Verständnis. Ein Sch:
Tagespolitik geräa: die Auseinandersetzung, Viele macht das mifstrauisch - Kann die
Kirche Christi und ihr Amt das Prokrustesbett des gerade geltenden staatspolitischen
Modells gesteckt werden?
Wer heute über clas nachdenken und reden möchte, cieht sich einen Wall von
Fragen gestellt. Es versteht sich von elber, 612e Rahmen 1Nes  H Aufsatzes icht

alle angesprochen, geschweige denn usführlich behandelt werden können. Es
erscheint edoch aufschlußreich, einmal die Grundproblematik und das Grundverständ-
IUS des kirchlichen Amtes transparent achen. Eben wurde darauf hingewiesen,
die Basis jeder Rede iber Amt die Ekklesiologie 1st. Man darf gleich noch hinzu-
ügen da c1e maßgeblich S der Lehre über Christus beeinflußt ist, 15 das weitere

+ Vgl. neuestens Studie von Hughes, Zur rage der anglikanischen (Der
priesterliche ens Qu disp 59), Freiburg 1973.,.
Titel eines erkes von Braun, Einsiedeln 1946

7 Noch heute liest der Besucher von Versailles das r  vat Rex‘  d Vo:  e Sam 10, mit
eCNauemMm Zitationsbeleg über vielen üren Versailles.
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eines reinen kirdtlichen Zweckmäßigkeitsdenkens? Gibt es einen wesentlichen Unter­
schied zwischen allgemeinem und amtlichem Priestertum und, falls ja, worin läßt er 
sich begründen? Worin besteht die Differenz zwisdten den einzelnen Stufungen des 
Amtes; was also ist das Spezifikum von Bisdtof, Priester und Diakon? Wie ver­
halten sich von theologisdter Sicht aus Primat und Episkopat? Ist das Amt onto­
logisch begründbar oder rein funktional zu verstehen? Hat sich der kirchliche Amts­
träger primär als Gemeindeleiter oder als Kultpriester zu verstehen 7 Von der 
ökumenisdten Problematik aus wird die Frage nach der apostolischen Sukzession er­
neut aufgeworfen: worin besteht sie eigentlidt, welche Bedingungen fordert sie, wo 
ist sie tatsächlich vorhanden117 Ein ganzer Katalog von Fragen - und er kann keines­
wegs Anspruch auf Vollständigkeit erheben! 
Kann man angesichts solcher Diskussionen unter den Theologen und angesichts der 
Meinungspluralität, die bei ihnen zu konstatieren ist, überhaupt noch von dem katholi­
schen Amtsverständnis spredten 7 Es wäre sicher falsch, wollte man auf völlige Konfu­
sion schließen. Die Fragen, ,die die Theologen stellen, werden von den Grundlagen aus 
gestellt, die ihnen allen und der ganzen Kirdte gemeinsam sind. Die HI. Schrift und 
deren traditionelle Interpretation waren der eigentliche Anlaß zur Diskussion. Eine 
tiefere Besinnung auf die Botschaft des NT, die großenteils erst durch die moderne exe­
getische Forschung ermöglicht worden war, sowie die Rückkehr zu der Fülle der dog­
mengeschichtlichen Quellen, ,die durdt die minutiösen Arbeiten der Gelehrten seit dem 
ausgehenden 19. Jh. eröffnet worden sind, hat die Augen dafür aufgetan, daß unsere 
bisherige Sicht aufs stärkste von Reformation und Gegenreformation geprägt war, 
also notwendig aus einer gewissen Verengung des Gesichtsfeldes erfolgte. Diese Er­
kenntnis wurde nicht ausdrücklich an dem hier zur Debatte stehenden Fragenkomplex 
gewonnen, sondern an der Ekklesiologie. 
Das „neue Licht auf die Kirche"8 erhellte natürlich auch das Verständnis vom Amt, das 
keinen Selbstand hat, sondern Amt in der Kirche ist. Es erscheint aus einer jeweils an­
deren Perspektive, je nachdem man in der Kirdte eine streng von oben konzipierte 
hierarchische ÜMnung sieht oder eine bruderschaftlich strukturierte Wirklichkeit. Der 
Wandel im Kirchenbild ist freilidt nicht nur von theologischen Faktoren bestimmt. Er 
fällt zusammen mit dem Übergang der abendländischen Gesellschaft von der Monarchie 
zur Demokratie. Wie jenes staatspolitische Modell Kirchenverständnis und Amtsauf­
fassung in der Vergangenheit beeinflußt hatte, so das neue die Gegenwart. Konnte 
ein Ludwig XIV. den Absolutismus seines Sonnenkönigtums noch in der Bibel begrün­
det finden;, so entdeckt man heute dortselbst Ansätze zum Demokratieverständnis 
und sogar zur Theologie der Revolution. Entsprechend wandelt sich das Bild vom 
kirdtlichen Amt vom monarchischen zum partnersdtaftlichen Verständnis. Ein Schuß 
Tagespolitik gerät in die Auseinandersetzung. Viele macht das mißtrauisch: Kann die 
Kirche Christi und ihr Amt in das Prokrustesbett des gerade geltenden staatspolitischen 
Modells gesteckt weroen 7 
Wer heute über das Amt nachdenken und reden möchte, sieht sich vor einen Wall von 
Fragen gestellt. Es versteht sich von selber, daß sie im Rahmen eines Aufsatzes nicht 
einmal alle angesprochen, geschweige denn ausführlich behandelt werden können. Es 

· erscheint jedoch aufschlußreich, einmal die Grundproblematik und das Grundverständ­
nis des kirdtlichen Amtes transparent zu machen. Eben wurde darauf hingewiesen, daß 
die Basis jeder Rede über das Amt die Ekklesiologie ist. Man darf gleich noch hinzu­
fügen: da sie maßgeblich von der Lehre über Christus beeinflußt ist, ist das weitere 

5 Vgl. neuestens die Studie von ]. ]. Hughes, Zur Frage der anglikanischen Weihen (Der 
priesterliche Dienst IV - Qu. disp. 59), Freiburg 1973. 

0 Titel eines Werkes von F. M. Braun, Einsiedeln 1946. 
7 Noch heute liest der Besucher von Versailles das ,,Vivat Rex" von 1 Sam 10, 24 mit 

genauem Zitationsbeleg iiber vielen Türen in Versailles. 
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undamen! jeder Amterlehre 1e€e Christologie. Auf beide muß darum ZuUuerst einge-
aMl werden einem f  en Abschnitt befassen WITr uns mit eil der
heutigen Problemlage. Wir sprechen B  S Wesen des Amtes, ommen dann auf die
b+rage seiner Weitergabe ZUu sprechen und schließen mut einigen Bemerkungen ZU
Funktion des Amtes

2, Die christologische und ekklesiologische Grundlegung des kirchlichen 5  tes
Das Amt ist Amt der Kirche und der Kirche Diese Kirche aber ist die Kirche Jesu
Christi Rede Von Amt ist alc9 Rede über die Kirche und iber Christus. Natürlich kann
611e an dieser Stelle - In e21n Sätzen bestehen, die uUNsSere rage unmittelbar
behandeln. Eine ausführliche Begründung dürfen WIr u75 dabei und als

Voraussetzen. Im einzelnen ware  e allem auf die Kirchenkonstitution
„Lumen 4«“  gentium des {{ Vatikanıums Zu verwelisen. Dort haben 1e 1eT verhandelten
Thesen ihre Ogmatische Grundlage.
Das Amt Jesu Christi
ne ateinischen Termini 870487 und minısterıum wıe auch das deutsche Wort Amt
meınen ihrer Grundbedeutung nach die Hinordnung auf andere zugleich die oll-
macht diesem Dienst. Wenn also traditionellen Verständnis muit diesen Begriffen
vornehmlich Autorität und Vorrang accoz1iert wird, hat weniıigstens vVvVom Etymologi-
schen her eine Verschiebung des Grundinhaltes stattgefunden Sicher gibt eine
Autorität des Dienens, insofern jeder Dienst auch die Befähigung und Bevollmächti-
ZUung  Q dazu einschließt. ber das Wesen und der eigentliche Inhalt liegt G  r 1eTr,
sondern der Verfügbarkeit des Dienenden tür andere. Das ilt auch das Amt
Jesu Christi kann als Für-Sein verstehen, und Z V\  S einem doppelten
Sinn. Jesus i1st der, welcher al dem Willen des Vaters ZUT Verfügung steht
Er 1st der innerste Lebensgrund, die eigentliche Existenzgrundlage. Der Hebräerbrief
legt bei seınem FEintritt die Welt die Worte Ps 40, 7 in den Mun: „Siehe,
ich komme, . einen  - Willen, Gott, z erfüllen“ (Hebr 10, 4'/ hier 7 AÄAhnlich
drastisch drückt Johannes aQus5, der den Willen des Vaters als Jesu peise charakteri-
ciert (Jo 4,34).
Diese totale Ausrichtung auf Gott artikuliert SI! der vollkommenen Hingabe n die
Menschen. ıct ıunter wıie einer, der dient 22,27), weil eben das der väterliche
Wille ist. Man mufß das eben angedeutete Johanneslogion vollständig zitieren: „Meine
Speise ist CD dem Willen dessen gehorchen, der mich gesandt hat, und Sein Werk

vollenden“ Sein Gottesdienst 1st 1sSsion ınter den Menschen alc Erfüllung e11Nes
göttlichen Werkes. Worin eSES5 besteht, erfahren WIr dichtester Knappheit VOoO
Paulus „ES i5t der Wille Gottes, D ihr heilig lebt“” (1 Thess 4,3) Gottes Werk ist
die Herstellung der eme1ıns ZWI1S!  chen alc dem dreipersönlichen Gott und den
Menschen. Die Vollendung des erkes ist emnach die Ermöglichung der Gotteser-
kenntnis, die identisch ıst mit dem Leben des Menschen. „Dies ist das ewige Leben

den einzigen und wahren Gott erkennen und Jesus Christus, den du ges
ast  44 (Jo 17,3) Die konkrete Ausführung des erkes geschieht der Einigung der
der Sünde zerstreuten Menschheit der Person Jesu Christi und durch ihn der
Versöhnung mit dem Vater®. Wie die Gotteserkenntnis identisch ist mıit dem ewigen
Leben, ist dieses wiederum identisch mıit der Einheit mıt Jesus. IID  e Herrlichkeit, die
du IIr gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit S1e S sind, WIe WIT eins sind,

3 In der mittelalterlichen Tradition bediente Al sich Veranschaulichung sCIN des
amens5 A-D-A-M, dessen Buchstaben mman die Himmelsrichtungen grie angedeutet
fan  D seine Sünde bedeutete Cl rstreuung seines Samens:;: Christus sammelt ın
eint un Leib Christi. Als eleg vgl, beispielshalber den vielgelesenen Honorius S
Regensburg, emma animae 3, (PL 172, n

Fundament jeder Ämterlehre die Christologie. Auf beide muß darum zuerst einge­
gan,gen werden. In einem weiteren Abschnitt befassen wir uns mit einem Teil der 
heutigen Problemlage. Wir sprechen vom Wesen des Amtes, kommen dann auf die 
Frage seiner Weitergabe zu sprechen und schließen mit einigen Bemerkungen zur 
Funktion des Amtes. 

2. Die duistologisc:he und ekklesiologisdte Grundlegung des kirdtlic:hen Amtes 
Das Amt ist Amt der Kirche und in der Kirche. Diese Kirche aber ist die Kirche Jesu 
Christi. Rede vom Amt ist also Rede über die Kirche und über Christus. Natürlich kann 
sie an dieser Stelle nur in ein paar Sätzen bestehen, die unsere Frage unmittelbar 
behandeln. Eine ausführliche Begründung dürfen wir uns dabei ersparen und als 
bekannt voraussetzen. Im einzelnen wäre vor allem auf -die Kirchenkonstitution 
„Lumen gentium" des II. Vatikanums zu verweisen. Dort haben die hier verhandelten 
Thesen ihre dogmatische Grundlage. · 

Das Amt ]esu Christi 

Die lateinischen Termini munus und ministerium wie auch das deutsche Wort Amt 
meinen ihrer Grundbedeutung nach die Hinordnung auf andere und zugleich die Voll­
macht zu diesem Dienst. Wenn also im traditionellen Verständnis mit diesen Begriffen 
vomehmlidi Autorität und Vorrang assoziiert wiro, hat wenigstens vom Etymologi­
schen her eine Versdiiebung des Grundinhaltes stattgefunden. Sicher gibt es eine 
Autorität des Dienens, insofern jeder Dienst auch die Befähigung und Bevollmächti­
gung dazu einschließt. Aber das Wesen und der eigentliche Inhalt liegt nicht hier, 
sondern in der Verfügbarkeit des Dienenden für andere. Das gilt auch für das Amt 
Jesu Christi. Man kann es als ein Für-Sein verstehen, und zwar in einem doppelten 
Sinn. Jesus ist der, weither ganz und gar dem Willen des Vaters zur Verfügung steht. 
Er ist der innerste Lebensgrund, die eigentliche Existenzgrundlage. Der Hebräerbrief 
legt ihm bei seinem Eintritt in die Welt die Worte aus Ps 40, 7-9 in den Mund: ,,Siehe, 
ich komme, ... deinen Willen, Gott, zu erfüllen" (Hehr 10, 4-7, 11ier V. 7). Ähnlich 
drastism drückt es Johannes aus, der den Willen des Vaters als Jesu Speise charakteri­
siert Oo 4,34). 

Diese totale Ausrichtung auf Gott artikuliert sich in der vollkommenen Hingabe an die 
Menschen. Er ist unter uns wie einer, der dient (Lk 22,27), weil eben das der väterlidie 
Wille ist. Man muß das eben angedeutete J ohanneslogion vollständig zitieren: ,,Meine 
Speise ist es, dem Willen dessen zu gehorchen, der mich gesandt hat, und sein Werk 
zu vollenden". Sein Gottesdienst ist Mission unter den Menschen als Erfüllung eines 
göttlidien Werkes. Worin dieses besteht, erfahren wir in dichtester Knappheit von 
Paulus: ,,Es ist der Wille Gottes, daß ihr heilig lebt" (1 Thess 4,3). Gottes Werk ist 
die Herstellung der Gemeinschaft zwischen ihm als dem dreipersönlichen Gott und den 
Mensdien. Die Vollendung des Werkes ist demnach die Ermöglichung der Gotteser­
kenntnis, die identisdi ist mit dem Leben des Menschen. ,,Dies ist das ewige Leben: 
dich, den einzigen und wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt 
hast" (Jo 17,3). Die konkrete Ausführung des Werkes geschieht in der Einigung der in 
der Sünde zerstreuten Menschheit in der Person J esu Christi und durch ihn in der 
Versöhnung mit ·dem Vater8• Wie die Gotteserkenntnis identisch ist mit dem ewigen 
Leben, ist dieses wiederum identisch mit der Einheit mit Jesus. ,,Die Herrlichkeit, die 
du mir gegeben hast, habe im ihnen gegeben, damit sie eins sind, wie wir eins sind, 

S Jn der mittelalterlichen Tradition bediente man sich zur Veranschaulichung gern des 
Namens A-D-A-M, in dessen Buchstaben man die Himmelsrichtungen (griech.) angedeutet 
fand: seine Sünde bedeutete die Zerstreuung seines Samens; Christus sammelt ihn und 
eint ihn zum Leib Christi. Als Beleg vgl. beispielshalber den vielgelesenen Honorius 110n 
Regensburg, Gemma animae 3, 42 (PL 172,654 f). 
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ich ihnen und du ın mMır. 509 sollen 6ie vollkommen eıns se1n, amit die Welt erkennt,
du mich gesan ast die Meinen ebenso geliebt hast wIıe m:  d'l” (Jo 17, £)

Die Einheit mıiıt Christus und Gott ist Einheit der Liebe Diese ıst WIe das Motiv S()

auch das Ziel des Gotteshandelns der Geschichte
Mit eıinem Wort kann also gesagt werden: die Sendung Jesu Christi besteht darin,
die enschen in die el der Liebe Gottes führen. Das ist der Inhalt Se1INes
Amtes. wird in dreifacher Weise realisiert: Christus verkündet das Wort Gottes;

gibt cich celber den Seinen als Ypeise Leben un acht des Vaters Liebe allen
ın Gt+erben sichtbar. Nur stichwortartig soll die Schriftgemäßheit dieser Aussage
belegt werden. Christus ist der Verkünder der go  en Botschaft „Ich habe die
Worte, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben” (Jo 17,8) Er schenkt sich der Eucha-
rmstie  E III bin das Jebendige Brot, das dem imme: sgekommen ist. Wenn jemand
V( diesem rot ißt, wird er In Ewigkeit leben” (Jo 6,51) Jesus schenkt sich Opfer
hin III gebe meın Leben meıne Schafe” (Jo 10, 15) In der ceıt Calvin klassisch
gewordenen Ausdrucksweise spricht lan vom dreifachen Amt, das sich die amtliche
Sendung Christi aufgliedert: ıst Prophet als Künder des Weortes, Priester als Opfer
und Speise, Önig oder Hirte sterbender Erlöser.
Wenn WIr ese geläufigen Uussagen Von Christus machen, dürfen WIFr unter keinen
Umständen übersehen, e seinen dreifach-einen Auftrag der prononziertesten
Absetzung vVom zeitgenössischen Priestertum erfüllt hat Jesus WAarl, juristisch gesehen,
‚A1e. Wenn er als solcher die eigentlich priesterlichen Funktionen übernimmt und
Gottes Amtsträger wird, dann ıst se1ine Existenz allein schon die chärfste ritik in
allem religionsgeschichtlichen Priestertum der Vergangenheit wıe auch aller Zukunft
Innerhalb des hat dies eindeutig wıe ZLIUF denkbar der Hebräerbrief klargestellt.
Für 1st Christus der einzıge Priester, der eın alle Male die priesterliche Aufgabe
erfüllt hat. Hinfort kann 25 vollen und eigentlichen Sinn kein anderes Priestertum,
kein priesterliches Amt mehr geben Was ımmer darüber noch wäre, 1st
endgültig überholt. hat höchstens noch religionswissenschaftliche und historische Be-
deutung. Man kann auch umgekehrt formulieren: V  ıll noch irgendwo gültig Von
Priestertum und Priesteramt geredet werden kann und soll, dann kann und SO
Aur noch bezug auf den Priester Christus geschehen. Es ist HNur noch mög heißt

weıter, S12 als Teilhabe al seinem Amt deuten. Hier £reilich erhebt 61 die
schwerwiegende Frage, ob denn unter der eben ausgesprochenen Voraussetzung,
laß Christus alle Amtspflichten vollendet erFüllt hat, noch e[was geben kann.

Die Amtlichkeit der Kirche
Schon die wenigen Hinweise auf das machen wieder einmal deutlich, das
Christusereignis eIw. völlig Neues ın der Geschichte War und ist. Die Synoptiker
artikulieren als Anbruch und Ankunft des Reiches Gottes. Analysiert n diesen
Begriff, dann erscheint er als eschatologische Größe®. Er ebt der pannung VC
Realität und noch ausstehender Realisierung. In Jesus ist Gottes Reich schon da, aber
doch noch nicht Vollendung wesend. Es verwirklich: sich noch der Geschichte.
So ergibt sich die paradoxale Tatsache, die endung Jesu bereits erfüllt, sSeine
amtliche Aufgabe getan ist und damit jene Endgültigkeit hineingezeitigt worden
ist, von der der Hebräerbrief S0 BEIN spricht (vgl ebr 7, 27; 9, 12: /  F aber
dennoch der Fortsetzung bedarf Der innere rund ese dialektisch Zu

begreifende Tatsache 1st darin zu suchen, daß das als An-Spruch der ebe
Gottes den Menschen die Ant-Wort des aubens z menschlicher ebe erheischt.
nHese aber kann -  1U je und je der Geschichte gegeben werden. Gott kann sich
ıIn Christus ZWAar für alle Male die Menschheit versöhnen, aber die einzelnen

S  9 chna:  nburg, e5 Herrschaft und Reich, Freiburg
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ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollkommen eins sein, damit die Welt erkennt, 
daß du mich gesandt hast und die Meinen ebenso ,geliebt hast wie mich" (Jo 17, 22 f). 
Die Einheit mit Christus und Gott ist Einheit der Liebe. Diese ist wie das Motiv so 
auch das Ziel des Gotteshandelns in der Geschichte. 
Mit einem Wort kann also gesagt werden: die Sendung Jesu Christi besteht darin, 
die Menschen in die Einheit der Liebe Gottes zu führen. Das ist der Inhalt seines 
Amtes. Er wird in dreifacher Weise realisiert: Christus verkündet das Wort Gottes; 
er gibt sich selber den Seinen als Speise zum Leben und macht des Vaters Liebe allen 
in seinem Sterben sichtbar. Nur stichwortartig soll die Schriftgemäßheit dieser Aussage 
belegt wer.den. Christus ist der Verkünder der göttlichen Botschaft: ,,Ich habe die 
Worte, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben" (Jo 17,8). Er schenkt sich in der Eucha­
ristie: ,,Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel gekommen ist. Wenn jemand 
von diesem Brot ißt, wird er in Ewigkeit leben" (Jo 6,51). Jesus schenkt sich als Opfer 
hin: ,,Ich gebe mein Leben für meine Schafe" (Jo 10, 15). In der seit Calvin klassisch 
gewordenen Ausdrucksweise spricht man vom dreifachen Amt, in das sich die amtliche 
Sendung Christi aufgliedert: er ist Prophet als Künder des Wortes, Priester als Opfer 
und Speise, König oder Hirte als sterbender Erlöser. 
Wenn wir diese geläufigen Aussagen von Christus machen, dürfen wir unter keinen 
Umständen übersehen, daß er seinen dreifach-einen Auftrag in der prononziertesten 
Absetzung vom zeitgenössischen Priestertum erfüllt hat. Jesus war, juristisch gesehen, 
Laie. Wenn er als solcher die eigentlich priesterlichen Funktionen übernimmt und 
Gottes Amtsträger wird, dann ist seine Existenz allein schon die schärfste Kritik an 
allem religionsgeschichtlichen Priestertum der Vergangenheit wie auch aller Zukunft. 
Innerhalb des NT hat dies so eindeutig wie nur denkbar der Hebräerbrief klargestellt. 
Für ihn ist Christus der einzige Priester, der ein für alle Male die priesterliche Aufgabe 
erfüllt hat. Hinfort kann es im vollen und eigentlichen Sinn kein anderes Priestertum, 
kein priesterliches Amt mehr geben. Was immer darüber noch zu sagen wäre, ist 
endgültig überholt. Es hat höchstens noch religionswissenschaftliche und historische Be­
deutung. Man kann es auch umgekehrt formulieren: wenn noch irgendwo gültig von 
Priestertum und Priesteramt geredet we11den kann und soll, dann kann und soll es 
nur noch in bezug auf den Priester Christus geschehen. Es ist nur noch möglich, heißt 
das weiter, sie als Teilhabe an seinem Amt zu deuten. Hier freilich erhebt sich die 
schwerwiegende Frage, ob es denn unter der eben ausgesprochenen Voraussetzung, 
daß Christus alle Amtspflichten vollendet erfüllt hat, noch so etwas geben kann. 

Die Amtlichkeit der Kirche 

Schon die wenigen Hinweise auf das NT machen uns wieder einmal deutlich, daß das 
Christusereignis etwas völlig Neues in der Geschichte war und ist. Die Synoptiker 
artikulieren es als Anbruch und Ankunft des Reiches Gottes. Analysiert man diesen 
Begriff, dann erscheint er als eschatologische Größe9• Er lebt aus der Spannung von 
Realität und noch ausstehender Realisierung. In Jesus ist Gottes Reich schon da, aber 
doch noch nicht in Vollendung anwesend. Es verwirklicht sich noch in der Geschichte. 
So ergibt sich die paradoxale Tatsache, daß die Sendung Jesu bereits erfüllt, seine 
amtliche Aufgabe getan ist und damit in jene Endgültigkeit hineingezeitigt worden 
ist, von der der Hebräerbrief so gern spricht (vgl. Hehr 7, 27; 9, 12; 10, 10), aber 
dennoch der Fortsetzung bedarf. Der innere Grund für diese nur dialektisch zu 
begreifende Tatsache ist darin zu suchen, daß das Heil als An-Spruch der Liebe 
Gottes an den Menschen die Ant-Wort des Glaubens aus menschlicher Liebe erheischt. 
Diese aber kann nur je und je in der Geschichte gegeben werden. Gott kann sich 
in Christus zwar ein für alle Male die Menschheit versöhnen, aber die einzelnen 

' R. Schnackenburg, Gottes Herrschaft und Reich, Freiburg 19654• 
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Menschen mussen  x autfe der Geschichte d  1ese Tlat Gottes ratifizieren. Anders ware
Un die Freiheit des Menschen und sSOmit auch die Freiheit des Glaubensaktes

geschehen. So ıst der Einmaligkeit der Sendung Christi deren Weiterführung als
Aktualisierung in der eit icht möglich, sondern geradezu erforderlich
Fragen WIT, v N: WI1Ie 1Nne solche Weiterführung der 25ı fakt+isch gegeben
ist, dann kommt die Kirche iın Gesichtsteld. In völliger Harmonie mit den Zeug-

des erklärt „Lumen gentium’”:  E „Christus der Herr, als Priester D den Men-
schen genOomMmmen vgl ebr 5, -5)] hat das NEeUE Volk ‚ZUum Königreich und zZu Prie-
sStern für Gott und seiınen Vater gemacht  ‚/ (vgl Apk 1, 6; 5, In der Taufe
halten die Mitglieder des 1  uen Gottesvolkes Anteil ımn dreifachen Amt Jesu Christi
S0 deutlich die Konstitution den Unterschied zwischen allgemeinem und mtlichem
Priestertum hervorhebt!!, C unzweideutig erklärt 661e aber auch, das Amt Dr1mär
allen Gläubigen zukommt, also auch den aien, also en Christgläubigen, lld  1e, du:  .
die aurte Christus einverleibt, ZU11 Volke (Gottes gemacht und des priesterlichen,
prophetischen und königlichen Amtes Christi auf ihre Weise teilhaftig, zZzu  C ihrem Teil
die Sendung des Sanzen christlichen es der irche und der Welt ausüben‘“12.
Man muß also Sageln: die irche hat nicht erster 1nie Ämter, sondern G1e ıst selber

die amtliche Anwesenheit des Christusheiles in der Welt, der amtliche Voll-
ZUg der eschatologischen Sendung Christi. Daraus folgt der Schl wenn dennoch
in iıhr Ämter gibt und die Kirchenkonstitution erklärt 1es5 in Übereinstimmung mıit
der überlieferten katholischen Lehre dann sind 61e primar icht Ämter für 1e Kirche,

icht ın erstier Linie für innerkirchliche Angelegenheiten da, sondern Ämter IMNeCer-
halb der amtlichen Kirche, Funktionen, die ine Rolle Heilsdienst spielen, um
dessentwillen e5 die Kirche gibt.
WwWill Nal  l a1ls9 Amt ıIn der Kirche verstehen, muß 1a 51{ mıit der Amtlichkeit
der Kirche befassen. Sie kann mit ler Begriffen umschrieben werden.

a) Die Irı is$t repraesentatio Christi
Die Kirche hat den Dienst der Versöhnung zZz.u eisten, die ın Christus geschehen und
MNun auszuzeitigen ist. „Gott hat iNSs durch Christus mıiıt sich versöhnt und uns den
Dienst der Versöhnung aufgetragen. Denn Gott wWar Christus, als er durch
die Welt mıit sich versöhnte und darauf verzichtete, ihre Übertretungen anzurechnen;
und du  A uns hat das Wort Von der Versöhnung eingesetzt. Wir sind also Gesandte

Christi Statt, und Gott ist C5, der durch uns mahnt‘“‘ (2 Kor D, 18-20). Die ırche
steht also 1n den Aposteln und mıit ihnen iIm Dienst der Sendung Jesu Christi. IIW  1e€
mich der Vater gesandt hat, sende ich euch“”, sagt der Auferstandene, und War
nach Ansicht der Exegeten icht lein den Jüngern, sondern der ZSaNZEN Gemeinde
(Jo 20,21) 3, hre Vollmachten reichen alcg SO weıt wıe die Jesu (als des VO Vater
Gesandten). Das verleiht ihr Autorität. S5ie reichen aber auch keinen Deut weiter,
mehr noch, S1e csind allem und jedem völlig vVon ıhm abhängig unı Nur: sowelit
gegeben, als sS1e mitteilen wollte.
Das Versöhnungshandeln Christi wird also weder VvVon der 1T fortgesetzt noch
erst recht weitergeführt, sondern lediglich vergegenwärtigend ZUT Geltung gebracht.
Sie hat die Funktion der Stellvertretung. Sie kann in den wesentlichen Dingen icht
selbständig handeln, sondern ıst weisungsgebunden wıe  — ein Botschafter bei eıner
remden Kegilerung. Das chließt reilich ein, das Verhalten ihr gegenüber mit dem
Verhalten gegenüber Christus identifiziert werden annn „Wer euch hört, der Ört

onstitution „Lumen Gentium“ des I1 Vatikanischen Konzils über die Kirche KK) 10;
vgl auch 10—13.

11 Pa 10.
Eine ers]: über die exegetische 5Situation bei Finkenzeller, Buße und Bußsakrament
in biblischer und dogmatischer Sicht, ..  e _{ Einkenzeller - G. Griesl, Entspricht die eicht-
praxis der Kirche der Forderung Jesu Z Umkehr, München 1971, I5—57, 113
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Menschen müssen im Laufe der Geschichte diese Tat Gottes ratifizieren. Anders wäre 
es um ,die Freiheit des Menschen und somit auch um die Freiheit des Glaubensaktes 
geschehen. So ist trotz der Einmaligkeit der Sendung Christi deren Weiterführung als 
Aktualisierung in der Zeit nicht nur möglich, sondern geradezu erforiderlich. 
Fragen wir, wo und wie eine solche Weiterführung in der Geschichte faktisch gegeben 
ist, dann kommt die Kirche in unser Gesichtsfeld. In völliger Harmonie mit den Zeug­
nissen des NT erklärt „Lumen gentium": ,,Christus der Herr, als Priester aus den Men­
schen genommen (vgl. Hebr S, 1-5), hat das neue Volk ,zum Königreich und zu Prie­
stern für Gott und seinen Vater gemacht' (vgl. Apk 1, 6; S, 9-10)"10• In der Taufe er­
halten die Mitglieder des neuen Gottesvolkes Anteil am dreifachen Amt J esu Christi. 
So deutlich die Konstitution den Unterschied zwischen allgemeinem und amtlichem 
Priestertum hervorhebt11, so unzweideutig erklärt sie aber auch, daß das Amt primär 
allen Gläubigen zukommt, also auch den Laien, also jenen Christgläubigen, ,,die, durch 
die Taufe Christus einverleibt, zum Volke Gottes gemacht und des priesterlichen, 
prophetischen und königlichen Amtes Christi auf ihre Weise teilhaftig, zu ihrem Teil 
die Sendung des ganzen christlichen Volkes in der Kirche und in der Welt ausüben"12• 

Man muß also sagen: ·die Kirche hat nicht in erster Linie Ämter, sondern sie ist selber 
als ganze die amtliche Anwesenheit des Christusheiles in der Welt, der amtliche Voll­
zug der eschatologischen Sendung Christi. Daraus folgt der Schluß: wenn es dennoch 
in ihr Ämter gibt - und die Kirchenkonstitution erklärt dies in Obereinstimmung mit 
der überlieferten katholischen Lehre -, dann sind sie primär nicht Ämter für die Kirche, 
d. h. nicht in erster Linie für innerkirchliche Angelegenheiten da, sondern Ämter inner­
halb der amtlichen Kirche, d. h. Funktionen, die eine Rolle im Heilsdienst spielen, um 
dessentwillen es die Kirche gibt. 
Will man also das Amt in der Kirche verstehen, muß man sich mit der Amtlichkeit 
der Kirche befassen. Sie kann mit vier Begriffen umschrieben werden. 

a) Die Kirche ist repraesentatio Christi 
Die Kirche hat den Dienst der Versöhnung zu leisten, die in Christus geschehen und 
nun auszuzeitiJgen ist. ,,Gott hat uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den 
Dienst der Versöhnung aufgetragen. Denn Gott war in Christus, als er durch ihn 
die Welt mit sich versöhnte und darauf verzichtete, ihre Obertretungen anzurechnen; 
und durch uns hat er das Wort von der Versöhnung eingesetzt. Wir sind also Gesandte 
an Christi Statt, und Gott ist es, der durch uns mahnt" (2 Kor 5, 18-20). Die Kirche 
steht also in den Aposteln und mit ihnen im Dienst der Sendung Jesu Christi. ,,Wie 
mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch", sagt der Auferstandene, und zwar 
nach Ansicht der Exegeten nicht allein den Jüngern, sondern der ganzen Gemeinde 
(Jo 20,21)13• Ihre Vollmachten reichen also so weit wie die Jesu (als des vom Vater 
Gesandten). Das verleiht ihr Autorität. Sie reichen aber auch keinen Deut weiter, 
mehr noch, sie sind in allem und jedem völlig von ihm abhängig und nur soweit 
gegeben, als er sie mitteilen wollte. 
Das Versöhnungshandeln Christi wim also weder von der Kirche fortgesetzt noch 
erst recht weitergeführt, sondern lediglich vergegenwärtigend zur Geltung gebracht. 
Sie hat die Funktion der Stellvertretung. Sie kann in den wesentlichen Dingen nicht 
selbständig handeln, sondern ist weisungsgebunden wie ein Botschafter bei einer 
fremden Regierung. Das schließt freilich ein, daß das Verhalten ihr ,gegenüber mit dem 
Verhalten gegenüber Christus identifiziert werden kann: ,,Wer euch hört, der hört 

1° Konstitution „Lumen Gentium" des II. Vatikanischen Konzils über die Kirche (KK) 10; 
vgl. auch 10-13. 

11 KK 10. l! KK 31. 
13 Eine übersieht über die exegetische Situation bei ]. Finkenzeller, Buße und Bußsakrament 

in biblischer und dogmatischer Sicht, .in: ]. Finkenzeller - G. Griesl, Entspricht die Beicht­
praxis der Kirche der Forderung Jesu zur Umkehr, München 1971, 55-57, 113 f. 
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mM  ch, und euch verwirft, der verwirtft mich‘‘. Bezeichnenderweise >  Pr der lext
10,16 fort „Wer aber mich verwirft, der verwirft auch en, der mich gesandt

hat“”. Die Kirche ist Repräsentantin Christi, 5() wıe dieser der Repräsentant des väater-  +
lichen illens ist. Da aber dieser Sendung die Welt bei den Repräsentanten olge
at, chließt die repraesentatio der Kirche die m1Ss10 ein.

b) Die Kirche Ist MSS10
Christi Leben Jar Dienst an den vielen, die grundsätzlich alle sind 10,45 parr.)
Darum 1st atıch die irche prinzipiell alle, Kirche, die alle Welt erwıe-

5ie muß W1Le uSs allen alles werden (vgl Kor 9,22) Das ist eine bloße
theologische Spekulation, sondern klarer Auftrag des nachösterlichen Jesus, wie die
Gemeinde ihn deutlich verstanden hat „Mir ist alle Gewalt gegeben. Darum geht

und macht alle Völker Jüngern 4 (Mit 28, 18-. Deutlich zeig csich auch
dieser Stelle, ( ese Bevollmächtigung gänzlich VO der Vollmacht Christi abhängig
1st (darum Der Inhalt der missionarischen Aufgabe der Kirche besteht denn auch
in der Eingliederung der Menschen in die Gemeinde Christi durch die Taufe und die
Übernahme des Christusdienstes in Gehorsam und Befolgung der Gebote. Dabei muß
3 Erinnerung rufen, daß die Macht Christi, der 1€e Macht der
resultiert, VO besonderer Qualität ist Sie kann -  n mıiıt irdischen, alsı mit den
uns$s gängigen Kategorien eschrieben werden: SeiINe herrscherliche ewalt ist nicht VO  >
dieser Welt (Jo 18, 36) 5ie offenbart sich vielmehr als die S unserer Perspektive her

äußerst fragwürdige Macht Ohnmacht, die Aktivität der Passion (vgl Jo 10,
f), als die Herrlichkeit der Hinrichtung (vgl Jo 17, 5 Die ission der Kirche verra:

sich also selber, S1e mıit irgendwelchen irdischen Machtansprüchen verknüpft WITF!  d.
Wesen ist nicht Dienst 1M Sinn vVon Service, sondern iber alles das hinaus

jene äaußerste Entsagung und Nichtigkeit, 1€e unter dem Stichwort Kreuz Christi
gefaßt ist Denn HUr 1st der Welt das Heil zuteil geworden; und allein kann t-  @
der Welt vergegenwärtigt werden. Das führt ZUm dritten Aspekt.
C) Die Kirche ıst Sacramen(tu.:
Mit diesem Begriff ist hier die wirkmächtige Zusage des Heils im Heilszeichen VeT-

standen, also das der Kategorie des Sakramentalen zugrundeliegende Verständnis. In
etzter Dichte und Vollendung ist Sakrament esem Sinne Jesus Christus: sSeinem
Tun und Leiden und seinem Wort wird un das Heil des Vaters zuteil, das selber
ist. S0 ist das SAacCramentIum Sacramentorum. Ist aber die der Sendung des
dreieinen Gottes stehende das Christusheil vergegenwärtigende Kirche in einem
Ört und Verweis des Heiles, S kann auch ihr der Name Sakrament gegeben werden.
Sie ist, mit dem I1 Vatikanum Zu sprechen, „Zeichen und Werkzeug die NeTr-
cte Vereinigung mit Gott wIıe ur  &s die Einheit der ganze Menschheit‘/14. Damit wird
gleichsam wiıe ın einer Kurzformel noch einmail das Wesen die Rolle der Kirche
gedrängt, aber exakt eschrieben Was immer G1e tut, VO ımmer 612 wirkmächtig wird,
dort ıst e  hr Tun (das nach dem Gesagten auch Leiden einschließt) dieser Weise
bestimmt!1> Das kann an dieser Gtelle Aur festgestellt, nich  Pn aber nach allen Implikatio-
nen gezeigt werden!®. Zu fragen bleibt allerdings auf jeden Fall, wie 612e  - diesen

1l. Der Begri Sacramenfium für die Kirche findet sich ın den Dokumenten des Il Vati-
kanums noch K 9, 48, 59; Liturgiekonstitution Missionsdekret 5: Pastoralkonstitution
42,

15 In besonderer Weise gilt das von den sieben in Trient definierten Sakramenten (DS 7
die spezifisch die Situation des Christen der Kirche eingreifen.
Vgl Boff, Die rche als Sakrament Drös  t  n oOrizont der Welterfahrung. Versuch ıiner
Legitimation und ıner  v} struktur-funktionalistischen rundlegung der Kirche Anschluß@
n das il Vatikanische Konzil (Konfessionskundl. U, kontroverstheol. Studien 28), Pader-
born 1972

310

mich, und wer euch verwirft, der verwirft mich". Bezeichnenderweise fährt der Text 
(Lk 10,16) fort: ,,Wer aber mich verwirft, der verwirft auch den, der mich gesandt 
hat". Die Kirche ist Repräsentantin Christi, so wie dieser der Repräsentant des väter­
lichen Willens ist. Da aber dieser Sendung in die Welt bei den Repräsentanten zur Folge 
hat, schließt die repraesentatio der Kirche die missio ein. 

b) Die Kirche ist missio 
Christi Leben war Dienst an den vielen, die grundsätzlich alle sind (Mk 10,45 parr.). 
Darum ist auch die Kirche prinzipiell Kirche für alle, Kirche, die an alle Welt verwie­
sen wim. Sie muß wie Paulus allen alles werden (vgl. 1 Kor 9,22). Das ist keine bloße 
theologische Spekulation, sondern klarer Auftrag des nachösterlichen Jesus, wie die 
Gemeinde ihn deutlich verstanden hat: ,,Mir ist alle Gewalt gegeben. . .. Darum geht 
hin und macht alle Völker zu Jüngern ... " (Mt 28, 18-20). Deutlich zeigt sich auch an 
dieser Stelle, daß diese Bevollmächtigung .gänzlich von der Vollmacht Christi abhängig 
ist (darum ... ). Der Inhalt der missionarischen Aufgabe der Kirche besteht denn auch 
in der Eingliederung der Menschen in die Gemeinde Christi durch die Taufe und die 
Übernahme des Christusdienstes in Gehorsam und Befolgung der Gebote. Dabei muß 
man in Erinnerung rufen, daß die Macht Christi, aus der die Macht der Kirche 
resultiert, von besonderer Qualität ist. Sie kann nicht mit irdischen, d. h. also mit den 
uns gängigen Kategorien beschrieben werden: seine herrsch'erliche Gewalt ist nicht von 
dieser Welt (Jo 18, 36). Sie offenbart sich vielmehr als die von unserer Perspektive her 
so äußerst fragwürdige Macht zur Ohnmacht, als die Aktivität der Passion (vgl. Jo 10, 
17 f), als die Herrlichkeit der Hinrichtung (vgl. Jo 17, 5). Die Mission der Kirche verrät 
sich also selber, wenn sie mit irgendwelchen irdischen Machtansprüchen verknüpft wird. 
Ihr Wesen ist nicht nur Dienst im Sinn von Service, sondern über alles das hinaus 
jene äußerste Entsagung und Nichtigkeit, die unter dem Stichwort Kreuz Christi 
gefaßt ist. Denn nur so ist der Welt das Heil zuteil geworoen; und so allein kann es 
der Welt vergegenwärtigt werden. Das führt zum dritten Aspekt. 

c) Die Kirche ist sacramentum 
Mit diesem Begriff ist hier die wirkmächtige Zusage des Heils im Heilszeichen ver­
standen, also das der Kategorie des Sakramentalen zugrundeliegende Verständnis. In 
letzter Dichte und Vollendung ist Sakrament in diesem Sinne Jesus Christus: in seinem 
Tun und Leiden und in seinem Wort wird uns das Heil des Vaters zuteil, das er selber 
ist. So ist er das sacramentum sacramentorum. Ist nun aber die in der Sendung des 
dreieinen Gottes stehende und das Christusheil vergegenwärtigende Kirche in einem 
Ort und Verweis des Heiles, so kann auch ihr der Name Sakrament gegeben werden. 
Sie ist, um mit dem II. Vatikanum zu sprechen, ,,Zeichen und Werkzeug für die inner­
ste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheie'14• Damit wird 
gleichsam wie in einer Kurzformel noch einmal das Wesen und die Rolle der Kirche 
gedrängt, aber exakt beschrieben. Was immer sie tut, wo immer sie wirkmächtig wird, 
dort ist ihr Tun (das nach dem Gesagten auch ihr Leiden einschließt) in dieser Weise 
bestimmt15• Das kann an dieser Stelle nur festgestellt, nicht aber nach allen Implikatio­
nen gezeigt werden16• Zu fragen bleibt alleroings auf jeden Fall, wie sie diesen 

14 KK 1. Der Begriff sacramentum für die Kirche findet sich in den Dokumenten des II. Vati­
kanums noch KK 9, 48, 59; Liturgiekonstitution 26; Md:ssionsdekret 5; Pastoralkonst-itution 
42, 45. 

111 In besonderer Weise gilt das von den sieben in Trient definierten Sakramenten (OS 1601), 
die spezifisch in die Situation des Christen in der Kirche eingreifen. 

19 Vgl. L. Boff, Die Kirche als Sakrament im Horizont der Welterfahrung. Versuch einer 
Legitimation und einer struktur-funktionalistischen Grundlegung der Kirche im Anschluß 
an das II. Vatikanische Konzil (Konfessionskundl. u. kontroverstheol. Studien 28), Pader­
born 1972. 
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sakramentalen Dienst konkret ableistet. Das ftührt S zZum etzten Gesichtspunkt, der
zu Sprache kommen muß

Die Kirche ıst COMMUNILO
Von Anfang verstand sich die Gemeinschaft derer, die das Christusheil aNgENOMME
hatten und sich Seinen Dienst stellten, als ecclesia, als Gemeinde. Zu ihr gehören die
enschen, 1e In Jesus Christus Gott Vater haben und sSOMIF untereinander
ruder csind. Kirche ı5E Brüderschaft (adelphotes)!”. Sollte dieses Wort keine leere
ülse bleiben, die esten. eın blutloses Abstraktum barg, steckte darin eın
cehr konkreter Anspruch Die Glieder der Gemeinde wurden dadurch in tatıger Liebe
miteinander verbunden. Der Raum dieser lJebendigen Carıtas War die Ortskirche. urch
den universalen Anspruch christlicher 1ssion wurde verhindert, daß die einzelnen
Gemeinden VOLTr ÖOrt voneinander isoliert blieben und cdiese GÜ} spiritualisiert und WI1T-
kungslos wurde War wurde allezeit der Selbstand der Ortsgemeinden betont: die
Kirche Oommt ihnen voll ITscheinung; 612e csind nicht MLUT Zweigbetriebe eines
Großunternehmens. ber gleichzeitig wußte . das 1LUF möglich VWAdl, wenn die
Einzelgemeinden durch das Netz der COoMMUNIO, der weltweiten emeinschaft ın
Brüderlichkeit, miteinander verbunden S  e  z Das Zeichen und zugleich die Wirkkraft
War die Eucharistie, die Kommunion schlechthin!8®
Die Wirklichkeit der Kirche, die WITr l1er kurz beschrieben haben, ommt {n  u  £ ÄAustrag
1ın der Verkündigung des hr überkommenen Wortes Gottes, in der pendung der
Sakramente nach dem Auftrag und Willen Christi und in der Diakonie der Liebe
Sje tut also exakt jenen Dienst, den Christus als amtlicher Gesandter Vaters
vollzogen at. Noch einm. stehen WIr  a Vor dem Resultat: die irche als 1st amı<t-

ihr als CI lebt das dreifache Amt Christi davon ebt S1e. Eben
darin unterscheidet S1IEe sich von allen anderen Gruppierungen, Weltanschauungsge-
meinschaften, Philosophien und Religionen.
Mit dieser Betrachtung haben WIr wichtige Voraussetzungen geschaffen, das
spezielle Amt ın der Kirche zu verstehen, dem unser eigentliches Interesse gilt.
3, Das Amt g der Kirche

A) Wesen
Die Frage nach dem Wesen des besonderen Amtes der Kirche mu aus dem her-

beantwortet werden. Doch das scheint unmöglich ZL sSeıin. War gab In der
Urgemeinde eine Menge verschiedener Dienstämter, aber weder eın einheitliches Sche-

noch eın System, das für die Gesamtkirche verbindlich BEeEWESEN ware., e paulini-
schen Gemeinden S1717 anders strukturiert als die palästinensischen. Neue Ämter ent-
stehen wıe das Propheten- oder Evangelistenamt, alte verschwinden wıe das Institut
der Sieben Apg 6, 1—6) Wie frei hierin schaltete, zeip der Umstand, G  r
einmal der Zwölferkreis weitergeführt wird, obschon doch eindeutig ine Einrich-
tung WAal, 1e auf den vorösterlichen Jesus zurückging. Es dauert relativ lange, bis sich
bereits ın nachapostolischer eit bestimmte Formen herauskristallisieren, die schließlich
alle anderen absorbieren oder ausschalten. Wie soll von d  1esem Befund her eın Wesen
des Amltes der Kirche erschlossen werden?
Die Lektüre des zeigt, nnerhalb der verwirrenden Vielfalt doch eın Leitmotiv
vorhanden ıst, das ihr eine gewisse Ordnung und Strukturiertheit verleiht. Es ist
das Apostolat. Während die vielen Ämter mehr oder weniger den praktischen Be-

Vgl Audet, Priester un Laie in der christlichen Gemeinde, .  ..“ Deißler / Schlier /
J.-AP Audet, Der priesterliche Dienst Ursprung und Frühgeschichte (Qu disp. 46), Trel-
burg 1970, 115—1
Vgl dazu Hertling, Communio und Primat, In Una Sancta (1962), 901—125
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sakramentalen Dienst konkret ableistet. Das führt uns zum letzten Gesichtspunkt, der 
zur Sprache kommen muß. 

d) Die Kirche ist communio 
Von Anfang an verstand sich die Gemeinschaft derer, die das Christusheil angenommen 
hatten und sich in seinen Dienst stellten, als ecclesia, als Gemeinde. Zu ihr gehören die 
Menschen, die in Jesus Christus Gott zum Vater haben und somit untereinander 
Brüder sind. Kirche ist Brüderschaft (adelphotes)11• Sollte dieses Wort keine leere 
Hülse bleiben, die bestenfalls ein blutloses Abstraktum barg, so steckte darin ein 
sehr konkreter Anspruch. Die Glieder der Gemeinde wurden dadurch in tätiger Liebe 
miteinander verbunden. Der Raum dieser lebendigen caritas war die Ortskirche. Durch 
den universalen Anspruch christlicher Mission wurde verhindert, daß die einzelnen 
Gemeinden vor Ort voneinander isoliert blieben und diese so spiritualisiert und wir­
kungslos wurde. Zwar wurde allezeit der Selbstand der Ortsgemeinden betont: die 
Kirche kommt in ihnen voll zur Erscheinung; sie sind nicht nur Zweigbetriebe eines 
Großunternehmens. Aber gleichzeitig wußte man, daß das nur möglich war, wenn die 
Einzelgemeinden durch das Netz der communio, der weltweiten Gemeinschaft in 
Brüderlichkeit, miteinander verbunden waren. Das Zeichen und zugleich die Wirkkraft 
war die Eucharistie, die Kommunion schlechthin18• 

Die Wirklichkeit der Kirche, die wir hier kurz beschrieben haben, kommt zum Austrag 
in der Verkündigung des ihr überkommenen Wortes Gottes, in der Spendung der 
Sakramente nach dem Auftrag und Willen Christi und in der Diakonie der Liebe. 
Sie tut also exakt jenen Dienst, den Christus als amtlicher Gesandter seines Vaters 
vollzogen hat. Noch einmal stehen wir vor dem Resultat: die Kirche als ganze ist amt­
lich; in ihr als ,ganzer lebt das dreifache Amt Christi - und davon lebt sie. Eben 
darin unterscheidet sie sich von allen anderen Gruppierungen, Weltanschauungsge­
meinschaften, Philosophien und Religionen. 
Mit dieser Betrachtung haben wir wichtige Voraussetzungen dafür geschaffen, das 
spezielle Amt in der Kirche zu verstehen, dem unser eigentliches Interesse gilt. 

3. Das Amt in der Kirche 

A) Wesen 
Die Frage nach dem Wesen des besonderen Amtes in der Kirche muß aus dem NT her­
aus beantwortet werden. Doch das scheint unmöglich zu sein. Zwar gab es in der 
Urgemeinde eine Menge verschiedener Dienstämter, aber weder ein einheitliches Sche­
ma noch ein System, das für die Gesamtkirche verbindlich gewesen wäre. Die paulini­
schen Gemeinden sind anders strukturiert als die palästinensischen. Neue Ämter ent­
stehen wie das Propheten- oder Evangelistenamt, alte verschwinden wie das Institut 
der Sieben (Apg 6, 1--6). Wie frei man hierin schaltete, zeigt der Umstand, daß nicht 
einmal der Zwölferkreis weitergeführt wird, obschon er doch eindeutig eine Einrich­
tung war, die auf den vorösterlichen Jesus zurückging. Es dauert relativ lange, bis sich 
bereits in nachapostolischer Zeit bestimmte Formen herauskristallisieren, die schließlich 
alle anderen absorbieren oder ausschalten. Wie soll von diesem Befund her ein Wesen 
des Amtes in der Kirche erschlossen werden? 
Die Lektüre des NT zeigt, daB innerhalb der verwirrenden Vielfalt doch ein Leitmotiv 
vorhanden ist, das ihr eine gewisse Ordnung und Strukturiertheit verleiht. Es ist 
das Apostolat. Während die vielen Ämter mehr oder weniger aus den praktischen Be-

i; Vgl. J. P. Audet, Priester und Laie in der christlichen Gemeinde, in: A. Deißler I H. Schlier I 
J.-P. Audet, Der priesterliche Dienst J: Ursprung und Frühgeschichte (Qu. disp. 46), Frei­
burg 1970, 115-175. 

18 Vgl. dazu L. Hertling, Communio und Primat, in: Una Sancta 17 (1962), 91-125. 
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dürfnissen der Gemeinden entstanden zZzu sein scheinen, versteht sich das Amt der
Apostel als unmittelbare und direkte Beauftragung durch den Herrn selbst. Gije sind
die Führer der Kirche als authentische Interpreten des vangeliums VC( Reich
Gottes. Wer arum ‚AA der Lehre der Apostel verharrt“ Apg 2,42), kann gewiß se1in,
in der emeinschaft mıit dem Neuma mächtigen Auferstandenen zu sSe1n.
Die Tätigkeit der Apostel wird uns besonders deutlich bei Paulus Ihre B Aufgabe
ist die Verkündung des Gotteswortes. Gegenüber der ung S Täufergemeinden
1ın Korinth beruft sich der Völkerapostel auf seine und wichtigste Aufgabe
„‚Christus hat mich icht gesandt, taufen, sondern das Evangelium verkünden‘‘
(1 Kor 1,17); und das tut er, se1 oder nicht (vgl 2 Tim 4,2) Wie der
mittelbare Kontext (1 Kor 1, 14-16 zeigt, keine Exklusivaussage machen, S0O7-
dern eine Prioritätenliste autfstellen. Auch die Sakramentenspendung gehört Evan-
gelisation. Ihr Ziel ist die Vergegenwärtigung des Heiles; dieses Heil WIr'| den
Menschen der Taufe vgl Röm 6, 1-11) und in der Eucharistie verkündet
(vgl Kor J icht zuletzt ist die apostolische TaXls (die dem rundgesetz
Christi entsprechend auch Passion ist) integraler Bestandteil der apostolischen
1SSiON:? Paulus wird allen alles, erleidet Mangel und Verfolgung jeder Weise,
ist beladen mıiıt orgen um die Gemeinde!?. Mit einem Wort: sSerin aseın ist  . Teilhabe

Sterben se1ines Herrn und SOMN: höchste Tätigkeit (2 Kor „10). In diesem Sinne,
aAuSs diesem Verständnis heraus leitet der Apostel die Gemeinden, die er errichtet: dabei
kommt 0S nich  en auf die jeweilige Form all, ıIn der eich das vollzieht Besuche,
Briefe, Installierung von Mitarbeitern®*®. Wo aber solche Helter eingesetzt werden
und das iSst keineswegs alle: ın den paulinischen Gemeinden der verstehen
561e sich alle B  > Apostelamt her Oder auf hin (vgl etr 5, 1-4) Sje gliedern sich

oder sehen hm hren aßstab, an dem die eigene Funktion zZUu Messe]
ist besonders die Pastoralbriefe zeigen das sehr deutlich Damit 1st aber auch bereits
angedeutet, diese Ämter fortgesetzt werden ussen.  aa Anders kann man nicht
der heilsnotwendigen Lehre der Apostel verharren.
AÄAus diesem Befund wird das Wesen des Amtes in der Kirche deutlich Seine wichtig-
sSten Grundzüge lassen sich in folgenden Thesen eschreiben.

a) Das apostolische AÄAmt ı$ das Uramt In der Kirche. Das heißt nicht AUuT, sich
etztlich alle Ämter auf dieses Amt beziehen, sondern auch, daß das Kriterium für
deren Legitimität ıst. Die Kirche 1st  < mit anderen Weorten bleibend apostolisch. Das be-
deutet ım einzelnen:
1- Die ständige Verwiesenheit der Kirche auf die Apostel garantıert die Kontinuität
und Selbigkeit der irche
2 - Sie verwirklicht sich in der Apostolizität der re Der Glaube der Apostel 1st icht
überholbar und icht ersetzbar®!.
A Die apostolische Lebensform ıst Grundlage jeder cQhristlichen Existenz. Sie 1st inhalt-

gekennzeichnet durch den Gehorsam gegenüber Wort und en Gottes, CGsemein-
schaft ın den Sakramenten, Bereitschaft Dienst
4- Die Funktionen der Apostel für die Kirche halten sich in ihrer wesentlichen Form
Im kirchlichen Amt und seiıner Ausgliederung den Dienstämtern in der Kirche durch
die Geschichte hindurch?  2  DA

Kor 4I 9—13; Kor 4, ff‚ 11,
20 Ellis, aul anı his Co-Workers, ın (1970/71), 437—452.
41 In der traditionellen Sprache wird dies mnut dem Satz ausgedrückt, die Offenbarung Sl mi

dem des etzten Apostels abgeschlossen (vgi DS5
Dazu ciehe nächsten Abschnitt.
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dürfnissen der Gemeinden entstanden zu sein scheinen, versteht sich das Amt der 
Apostel als unmittelbare und direkte Beauftragung durch den Herrn selbst. Sie sind 
die Führer der jungen Kirche als authentische Interpreten des Evangeliums vom Reich 
Gottes. Wer darum „in -der Lehre ,der Apostel verharrt" (Apg 2,42), kann gewiß sein, 
in der Gemeinschaft mit dem im Pneuma mächtigen Auferstandenen zu sein. 
Die Tätigkeit der Apostel wird uns besonders deutlich bei Paulus. Ihre erste Aufgabe 
ist die Verkündung des Gotteswortes. Gegenüber der Bildung von Täufergemeinden 
in Korinth beruft sich der Völkerapostel auf seine erste und wichtigste Aufgabe: 
,,Christus hat mich nicht gesandt, zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden" 
(1 Kor 1,17); und das tut er, sei es opportun oder nicht (vgl. 2 Tim 4,2). Wie der un­
mittelbare Kontext (1 Kor 1, 14-16) zeigt, will er keine Exklusivaussage machen, son­
dern eine Prioritätenliste aufstellen. Auch die Sakramentenspendung gehört zur Evan­
gelisation. Ihr Ziel ist die Vergegenwärtilgung des Heiles; und dieses Heil wird den 
Menschen in der Taufe zugeeignet (vgl. Röm 61 1-11) und in der Eucharistie verkündet 
(vgl. 1 Kor 11, 26). Nicht zuletzt ist die apostolische Praxis (die dem Grundgesetz 
Christi entsprechend stets auch Passion ist) integraler Bestandteil der apostolischen 
Mission: Paulus wir.d allen alles, er erleidet Mangel und Verfolgung in jeder Weise, 
ist beladen mit Sorgen um die Gemeinde19• Mit einem Wort: sein Dasein ist Teilhabe 
am Sterben seines Herrn und somit hödtste Tätigkeit (2 Kor 4,10). ·In diesem Sinne, 
aus diesem Verständnis heraus leitet der Apostel die Gemeinden, die er errichtet: dabei 
kommt es ihm nicht auf die jeweilige Form an, in der sich das vollzieht - Besuche, 
Briefe, Installierung von Mitarbeitern20• Wo aber solche Helfer eingesetzt werden -
und das ist keineswegs allein in den paulinischen Gemeinden der Fall -, verstehen 
sie sich alle vom Apostelamt her oder auf es hin (vgl. 1 Petr 5, 1-4). Sie gliedern sich 
aus ihm aus oder sehen in ihm ihren Maßstab, an dem die eigene Funktion zu messen 
ist: besonders die Pastoralbriefe zeigen das sehr deutlich. Damit ist aber auch bereits 
angedeutet, daß diese Ämter fortgesetzt werden müssen. Anders kann man nicht in 
der heilsnotwendigen Lehre der Apostel verharren. 
Aus diesem Befund wird das Wesen des Amtes in der Kirche deutlich. Seine wichtig­
sten Grundzüge lassen sich in folgenden Thesen beschreiben. 

a) Das apostolische Amt ist das Uramt in der Kird1e. Das heißt nicht nur, daß sich 
letztlich alle Ämter auf dieses Amt beziehen, sondern auch, daß es das Kriterium für 
deren Legitimität ist. Die Kirche ist mit anderen Worten bleibend apostolisch. Das be­
deutet im einzelnen: 

1- Die ständige Verwiesenheit der Kirche auf die Apostel garantiert die Kontinuität 
und Selbigkeit der Kirche. 

2- Sie verwirklicht sich in der Apostolizität der Lehre. Der Glaube der Apostel ist nicht 
überholbar und nicht ersetzbar21 • 

3- Die apostolische Lebensform ist Grundlage jeder christlichen Existenz. Sie ist inhalt­
lich gekennzeichnet durch den Gehorsam gegenüber Wort und Willen Gottes, Gemein­
schaft in den Sakramenten, Bereitschaft zum Dienst. 

4- Die Funktionen der Apostel für die Kirche halten sich in ihrer wesentlichen Form 
im kirchlichen Amt und seiner Ausgliederung in den Dienstämtern in der Kirche durch 
die Geschichte hindurch22• 

10 1 Kor 4, 9-13; 2 Kor 4, 8 ff; 11, 28. 
20 E. E. Ellis, Paul-and his Co-Workers, in: NTS 17 (1970/71), 437-452. 
21 In der traditionellen Sprache wird dies mit dem Satz ausgedrückt, die Offenbarung sei mit 

dem Tod des letzten Apostels abgeschlossen (vgl. OS 3421). 
!:? Dazu siehe nächsten Abschnitt. 
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b) Die Apostolizität des Amtes ıst eine Erscheinungsform der Apostolizität der Kirche.
Diese wird Glaubensbekenntnis als eiıne Grundeigenschaft der emeinschaft der
Glaubenden bekannt. Die als ganze 1st apostolisch; deswegen ist auch das Amt
apostolisch. Das bedeutet, daß das Amt der Gemeinde icht gegenübersteht, sondern
GI| ihr ausgliedert. Dies geschieht £reilich der gleichen Weise, WIe die Kirche
celber sich dem Christusamt ausgliedert. Sie tut dies icht AUS eigener Fähigkeit
oder Vollmacht, soöndern kraft der Bevollmächtigung du den Öösterlichen Herrn. FEben-

verd sich das apostolische Amt icht der estellung die Gesamtgemeinde,
sondern der Beauftragung durch Christus, der in ihm die Funktionen der Gesarmtkirche
noch einmal besonders verdichtet. Das ommt zı Ausdruck 1171 Ordo-Sakrament. Es
1st gnadenspendend und heilschaffend als pneumatische Heilsgabe des Auferstandenen,
wird aber innerhalb der Gemeinde und durch ın ihr tehende Amtsträger gespendet.
Im angedeuteten, csehr differenzierten Sinn kann e auch SageN: das Amt ıIn der
Kirche ist die Kepräsentation der Gemeinde, die Christus repräsentiert“®,
C) Die Funktionen des apostolischen Amtes ergeben sich angesichts dieser Struktur Ül  4

den Funktionen der Kirche, die WITr oben als repraesentatio, m15510, sacramentum Uun!
COMMUN1O beschrieben haben Davon ist anderer Gtelle dieser Ausführungen Zu
reden?4.

He anderen Amter In der Kirche sind deutlich vVom apostolischen Uramt abgehoben.
Es ıst ın sich singulär und nicht linear reproduzierbar. ennoch muß jedes andere
Amt SeiINer Grundgestalt nach apostolisch sein, da ILUI SO SeiINne Kirchlichkeit der
ecclesia apostolica garantıert ist. Was also VO' Wesen der Kirche und ihrer Apostolizi-
+ät ist, mu(fßs sich jedem Amt in der Kirche nachweisen Jassen. Das ist
SUZUSaAgEN ontologische Struktur Das besagt aber nichts anderes, alg daß 65

christusförmig sein muß Die seinshafte Grundlage des Amtes l1äßt sich a1s0 mit dem
paulinischen atz artikulieren: „Nich mehr ich lebe, sondern Christus ebt ın mır  4
(Gal vA 20)

Ist die Apostolizität des Amtes gewahrt, siınd seine historischen Erscheinungs-
formen sekundaär. Grundsätzlich 1st 1n der Kirche atz nicht ur  er VIE  le Ämter, OM-
dern auch für wechselnde Formen des einen Amtes Der schon Zu beobachtende
Vorgang, daß Amter kommen und wieder vergehen, kann csich jederzeit wiederholen
Man kann dagegen nicht auf die Lehre rekurrieren, das Bischofs- Unı Priesteramt
s Ööttlichen Rechts selien. Denn amıt ist gerade nicht gemeint, Christus 61 celber
gestiftet habe das ist dem nirgends belegen csondern daß ın ihnen die

Von diesem Gesichtspunkt Au kann verständlich werden, WIeSO möglich ist, daß in der
Gesamtkirche die abe der Irrtumslosigkeit vorhanden ist (KK 12), A  iaß aber auch ein
unfehlbares Lehramt des Gesamtepiskopates un des Papstes alle:  In gibt. Hier wird nich!  H
e1n Charisma eım. 'e1 verschiedenen Gruppen verliehen, sondern MNUur einmal der ınen
Kirche, die reilich reifa: verschiedener Weise innerhalb ihrer Grenzen reprasentiert
werden kann Gleiches gilt von den Vollmachten des Amtes Es csind keine anderen als 1€e,
welche der Gesamtkirche elgen sind, ber S1e Gnden sich hier des Dienstes der
Gesamtkirche und der gesamtkirchlichen Aufgabe willen nochmals iın besonderer und durch
die Bindung bestimmte Amtsträger besonders modifizierter Weise. Da diese Besonder-
heit sich nicht unmittelbar aus dem Ganzen der Kirche ergibt (so wıe in einer Demokratie
alle Gewalt Vomı olk ausgeht), sondern auf einer Verfügung Christi beruht, sind die
AÄAmter nicht die Beliebigkeit der Gemeinde gestellt, ihre Vollmachten nicht abrutbar
durch Gemeindebeschlu:

21 Abschnitt Funktionen unten 316
Es versteht sich daß hier das Ontische ZUumnın Ethos ufruft. Weil ber das Leben 1ın Christus
ei1ne gnadenhafte Qualität ist und sich darum nicht 1 Sittlichen erschöpft, hän die
Amtlichkeit des Amtes nicht davon ab, wie hoch oder tief der thische Stand des Amts-
traägers ist Hıier liegt die Opus-operatum-Lehre begründet.
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b) Die Apostolizität des Amtes ist eine Erscheinungsform der Apostolizität der Kirche. 

Diese wird im Glaubensbekenntnis als eine Grundeigenschaft der Gemeinschaft der 
Glaubenden bekannt. Die Kirche als -ganze ist apostolisch; deswegen ist auch das Amt 
apostolisch. Das bedeutet, daß das Amt der Gemeinde nicht gegenübersteht, sondern 
sich aus ihr ausgliedert. Dies geschieht freilich in der gleichen Weise, wie die Kirche 
selber sich aus dem Christusamt ausgliedert. Sie tut dies nicht aus eigener Fähigkeit 
oder Vollmacht, sondern kraft der Bevollmächtigung durch den österlichen Herrn. Eben­
so verdankt sich das apostolische Amt nicht der Bestellung durch die Gesamtgemeinde, 
sondern der Beauftragung durch Christus, der in ihm die Funktionen der Gesamtkirche 
noch einmal besonders verdichtet. Das kommt zum Ausdruck im Ordo-Sakrament. Es 
ist gnadenspendend und heilschaffend als pneumatische Heilsgabe des Auferstandenen, 
wird aber innerhalb der Gemeinde und durch in ihr stehende Amtsträger gespendet. 
Im angedeuteten, sehr differenzierten Sinn kann man auch sagen: das Amt in der 
Kirche ist die Repräsentation ,der Gemeinde, die Christus repräsentiert23• 

c) Die Funktionen des apostolischen Amtes ergeben sich angesichts dieser Struktur aus 
den Funktionen der Kirche, die wir oben als repraesentatio, missio, sacramentum und 
communio beschrieben haben. Davon ist an anderer Stelle dieser Ausführungen zu 
reden24• 

d) Alle anderen Ämter in der Kirche sind deutlich vom apostolischen Uramt abgehoben. 

Es ist in sich singulär und. nicht linear reproduzierbar. Dennoch muß jedes andere 
Amt seiner Grundgestalt nach apostolisch sein, da nur so seine Kirchlichkeit in der 
ecclesia apostolica garantiert ist. Was also vom Wesen der Kirche und ihrer Apostolizi­
tät zu sagen ist, muß sich in jedem Amt in der Kirche nachweisen lassen. Das ist 
sozusagen seine ontologische Struktur. Das besagt aber nichts anderes, als daß es 
christusförmig sein muß. Die seinshafte Grundlage des Amtes läßt sich also mit dem 
paulinischen Satz artikulieren: ,,Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir" 
(Gai 2, 20) 25• 

e) Ist die Apostolizität des Amtes gewahrt, so sind seine historischen Erscheinungs­
formen sekundär. Grundsätzlich ist in der Kirche Platz nicht nur für viele Ämter, son­
dern auch für wechselnde Formen des einen Amtes. Der schon im NT zu beobachtende 
Vorgang, daß Ämter kommen und wieder vergehen, kann sich jederzeit wiederholen. 
Man kann dagegen nicht auf die Lehre rekurrieren, daß das Bischofs- und Priesteramt 
göttlichen Rechts seien. Denn damit ist gerade nicht gemeint, daß Christus sie selber 
gestiftet habe - das ist aus dem NT nirgends zu belegen -, sondern daß in ihnen die 

23 Von diesem Gesichtspunkt aus kann verständlich werden, wieso es möglich ist, daß in der 
Gesamtkirche die Gabe der Irrtumslosigkeit vorhanden ist (KK 12), daß es aber auch ein 
unfehlbares Lehramt des Gesamtepiskopates und des Papstes allein gibt. Hier wird nicht 
ein Charisma dreimal drei verschiedenen Gruppen verliehen, sondern nur einmal der einen 
Kirche, die freilich in dreifach verschiedener Weise innerhalb ihrer Grenzen repräsentiert 
werden kann. Gleiches gilt von den Vollmachten des Amtes: Es sind keine anderen als die, 
welche der Gesamtkirche zu eigen sind, aber sie finden sich hier um des Dienstes an der 
Gesamtkirche und der gesamtkirchlichen Aufgabe willen nochmals in besonderer und durch 
die Bindung an bestimmte Amtsträger besonders modifizierter Weise. Da diese Besonder­
heit sich nicht unmittelbar aus dem Ganzen der Kirche ergibt (so wie in einer Demokratie 
alle Gewalt vom Volk ausgeht), sondern auf einer Verfügung Christi beruht, sind die 
Ämter nicht in die Beliebigkeit der Gemeinde gestellt, ihre Vollmachten nicht abrufbar 
durch Gemeindebeschluß. 

2-1 Abschnitt Funktionen unten 5. 316 f. 
25 Es versteht ,sich, daß hier das Ontische zum Ethos aufruft. Weil aber das Leben in Christus 

eine gnadenhafte Qualität ist und sich darum nicht im Sittlichen erschöpft, hängt die 
Amtlichkeit des Amtes nicht davon ab, wie hoch oder tief der ethische Stand des Amts­
trägers ist. Hier liegt die opus-operatum-Lehre begründet. 
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apostolische Struktur völlig Erscheinung ommt. Das eihesakrament bestätigt
dies?® Allerdings ist bedenken, sich die irche csehr und dann mi1t großer
eharrlichkeit die unde: eine bestimmte Form und Gestalt des
hHchen Amtites entschieden at. Da nach gemeinchristlichem Verständnis Geschichte kein
er Prozeßablauf ist, WAare  ‚a. Zu ragen, ob die £taktische Ausformung zZuUuHHr dreifachen

von Bischof, Priester und Diakon nicht insofern eiınen irreversiblen rozelß dar-
stellt, als Gcie Var erweiter'! und ergäanzt, aber nicht einfach aufgehoben werden
darf£27

Der Streit, ob das Amt funktional S21 oder ontologisch bezgründet, erweıst sıch als
sinnlos. Beides sind keine echten Alternativen. Das Amt der Kirche hat sSe1ine rund-
Jage Christus das konstituiert Seın Sein ist seine ontologische Komponente.
ber weil das Sein Christi und dementsprechend auch das des Amtes eın Für-Sein ist,
ist das Amt funktional

B) Weitergabe
Die Trage des Überschritts E apostolischen Amt E Amt 1n der Kirche gehört ZU

den wichtigsten 1n der heutigen Diskussion, VoT allem, 616e unter ökumenischen
Vorzeichen ge!  T wird Im Mittelpunkt steht e1 heute die Interkommunion. Sie
wird VO katholischer GCeite mıit dem Hinweis auf die apostolische Sukzession mit jenen
Kirchen abgelehnt, be enen diese icht für erwiesen gelten kannn Denn w«c e5 keine
Sukzession gibt, dort gibt auch eine eucharistische Konsekration un! comit keine
Eucharistie und keine volle Kommunion.
Die Apostolizität des Amtes ıst an die Apostolizität der Kirche gebunden. Diese ist
wesentlich auf dem runde der Apostel aufgebaut (Eph 2,20) In diesem Sinn kann
und muß 11all von einer apostolischen Nachfolge der Gesamtkirche sprechen. Weil S1e
jedoch die Erstzeugen ihr Amt gebunden st, gehört bleibenden kirchlichen
Apostolizität auch die Weitergabe des apostolischen Amtes
Das eigentliche Problem besteht darin, die Form der Weitergabe ınter den Christen
umstritten ist. Die Pastoralbriefe, die den ungsten Schriften des gehören, geben
einen klaren Hinweis: die Sukzession geschieht durch Handauflegung. Er 16 allerdings

viele icht csehr überzeugend. Die Pastoralbriefe sind immer eın wenig verdächtig
BEWESEN: S1e spiegeln die Verhältnisse einer relativ späaten eit wider (Anfang des

Jhs); S1e sind gegenüber den anderen Schriften merkwürdig isoliert; 661e betonen
einseitig die Weitergabe des S bei Vernachlässigung der gesamtkirchlichen ept-
skope. Nun scheint 25 selbstverständlich sein, der Gedanke einer Sukzession
solange B-  gun auftaucht, als die Apostel voller Kraft atig sind Er ıst Seiner Natur
nach der Gedanke einer späteren eit Im übrigen reden die Pastoralbriefe keineswegs
e1ner simplen Tradierung des apostolischen Amltes das Wort Auch das erscheint logisch.
Die Augenzeugenschaft des Lebens Jesu und die Bekenntniszeugenschaft cseiner Auf-
erstehung Vo den Toten sind celbstverständlich inkommunikabel. Die Idee der Suk-
Ze5S5102 schließt von vornherein eine formale Identität Apostelamt und Bischofs-
amt sind also keine homogenen Institutionen: die Singularität des Uramtes würde icht
gewahrt werden können. ber 661e sind auch -  gn heterogen: eıne Sukzession WAar:‘  ı enn ın
esem Falle ausgeschlossen. Vielmehr verhalten Ss1e sich analog zueinander: ein Teil
der apostolischen Funktionen ist tradierbar, eın anderer icht

GanocCcZzy, „Größe und Elend” der tridentinischen Ämterlehre, ..  s Concilium (1972), 743
27 Kontroverstheologisch darf angemerkt werden, da dem i  D ergebenden

PrinziplJen über das Wesen des mtes auch dazu berechtigen, die egitimitä des Bischofs-
und apstamtes rechtens zu behaupten celbst dann, Wenn 152e miter ihrer späteren
Explizität dort icht gibt esentlich ist, l 612 sich als rechtmäßige Ausfaltungen des

ostolischen Uramtes erwelsen. Nach dem gleichen Grundsatz wären natürlich auch die
ter in anderen christlichen Kirchen analysieren.
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apostolische Struktur völlig zur Erscheinung kommt. Das Weihesakrament bestätigt 
diesH. Allerdings ist zu bedenken, daß sich die Kirche sehr früh und dann mit großer 
Beharrlichkeit durch die Jahrhunderte für eine bestimmte Form und Gestalt des kirch­
lichen Amtes entschieden hat. Da nach gemeinchristlichem Verständnis Geschichte kein 
blinder Prozeßablauf ist, wäre zu fra,gen, ob die faktische Ausformung zum dreifachen 
Amt von Bischof, Priester und Diakon nicht insofern einen irreversiblen Prozeß dar­
stellt, als sie zwar erweitert und ergänzt, aber nicht einfach aufgehoben werden 
darf27• 

f) Der Streit, ob das Amt funktional sei oder ontologisch begründet, erweist sich als 
sinnlos. Beides sind keine echten Alternativen. Das Amt in der Kirche hat seine Grund­
lage in Christus - das konstituiert sein Se_in und ist seine ontologische Komponente. 
Aber weil das Sein Christi und dementsprechend auch das des Amtes ein Für-Sein ist, 
ist das Amt funktional. 

B) Weitergabe 
Die Frage des Oberschritts vom apostolischen Amt zum Amt in der Kirche gehört zu 
den wichtigsten in der heutigen Diskussion, vor allem, wo sie unter ökumenischen 
Vorzeichen geführt wird. Im Mittelpunkt steht dabei heute die lnterkommunion. Sie 
wird von katholischer Seite mit dem Hinweis auf die apostolische Sukzession mit jenen 
Kirchen abgelehnt, bei denen diese nicht für erwiesen gelten kann. Denn wo es keine 
Sukzession gibt, dort gibt es auch keine eucharistische Konsekration und somit keine 
Eucharistie und keine volle Kommunion. 
Die Apostolizität des Amtes ist an die Apostolizität der Kirche gebunden. Diese ist 
wesentlich auf dem Grunde der Apostel aufgebaut {Eph 2,20). In diesem Sinn kann 
und muß man von einer apostolischen Nadtfolge der Gesamtkirche sprechen. Weil sie 
jedoch an die Erstzeugen und ihr Amt gebunden ist, -gehört zur bleibenden kirchlichen 
Apostolizität auch die Weitergabe des apostolischen Amtes. 
Das eigentliche Problem ,besteht darin, daß die Form der Weitergabe unter den Christen 
umstritten ist. Die Pastoralbriefe, die zu den jüngsten Schriften des NT gehören, geben 
einen klaren Hinweis: die Sukzession geschieht durch Handauflegung. Er ist allerdings 
für viele nicht sehr überzeugend. Die Pastoralbriefe sind immer ein wenig verdächtig 
gewesen: sie spiegeln die Verhältnisse einer relativ späten Zeit wider (Anfang des 
2. Jhs); sie sind gegenüber den anderen Schrirften merkwürdig isoliert; sie betonen 
einseitig die Weitergabe des Amtes bei Vernachlässigung der gesamtkirchlichen epi­
skope. Nun scheint es selbstverständlich zu sein, da.8 der Gedanke einer Sukzession 
solange nicht auftaucht, als die Apostel in voller Kraft tätig sind. Er ist seiner Natur 
nach der Gedanke einer späteren Zeit. Im übrigen reden die Pastoralbriefe keineswegs 
einer simplen Tradierung des apostolischen Amtes das Wort. Auch das erscheint logisch. 
Die Augenzeugenschaft des Lebens Jesu und die Bekenntniszeugenschaft seiner Auf­
erstehung von den Toten sind selbstverständlich inkommunikabel. Die Idee der Suk­
zession schließt von vornherein eine formale Identität aus. Apostelamt und Bischofs­
amt sind also keine homogenen Institutionen: die Singularität des Uramtes würde nicht 
gewahrt werden können. Aber sie sind auch nicht heterogen: eine Sukzession wäre in 
diesem Falle ausgeschlossen. Vielmehr verhalten sie sich analog zueinander: ein Teil 
der apostolischen Funktionen ist tradierbar, ein anderer nicht. 

to A. Ganoczy, ,,Größe und ,Elend" der tridentinischen Ämterlehre, in: Concilium 8 (1972), 743 . 
.n Kontroverstheologisch darf angemerkt werden, daS die aus dem NT sich ergebenden 

Prinzipien über das Wesen des Amtes auch dazu berechtigen, die Legitimität des Bischofs­
und Papstamtes rechtens zu behaupten selbst dann, wenn es diese Ämter in ihrer späteren 
Expllzität dort nicht gibt. Wesentlich ist, daß sie sich als rechtmäßige Ausfaltungen des 
apostolischen Uramtes erweisen. Nach dem gleichen Grundsatz wären natürlich auch die 
Ämter in anderen christlichen Kirchen zu analysieren. 
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Wir haben cschon angedeutet WOorMmn das Tradendum besteht wWOorıin 2160 Sukzession
begründet WITFT: Das Wort Christi muß Jebendig bleiben, erygma muß allen
Generationen verkündet werden Das ist aber LLUI möglich wenn 1e Kirche durch das
„Bleiben der Lehre der Apostel“ apostolisch bleibt Die Sukzession 15T also u der
Tradition willen da und die Tradition wird durch die Sukzession gewährleistet Dabei
ISst nochmals ZuUu Sagen, daß sich bei der ZUu tradierenden Lehre icht ılS Ideolo-
gıie oder umm 111 arres Gedankensystem handelt sondern S lebendigen Gilau-
ben das lebendige Wort Gottes, der sich artikuliert 11 christlichen Leben, das
die Sakramente gestärkt Uunı! erhalten wird?®
Heute besteht der grundlegende Dissens WENIEETr 1 der rage des Daß einer Sukzes-
6107171 als der des Wie. Die Meinungen reichen vVon der Annahme e bloßen Lehr-
sukzession bis ZU Gedanken der petrinischen Sukzession des Papstamtes, In dem
Memorandum der deutschen ökumenischen Universitätsinstitute ber „‚Reform und
Anerkennung kirchlicher AÄAmter“ werden drei mögliche Formen der Amtsweitergabe
als gleichrangig nebeneinander gestellt Ordination durch Ordinierten,
die Gemeinde und die Anerkennung pneumatisch entstandenen kirchlichen hen-
S{ies durch die Kirche*? Innerhalb der katholischen Kirche wurde VOTr allem SEe1It dem
Konzil VO  n Trient die juridische Komponente betont Sukzession vollen Sinn ne  NC
die ordentliche, durch Handauflegung Amtsträgers vollzogene Nachfolge Es bil-
dete sich die Vorstellung heraus, INnd:  ”3 onne eigentlich N entsprechende Quellenlage
vorausgesetzt nachweisen, daß eın Bischof vVon heute seinen „geistlichen Stammbaum

direkter Linie aut bestimmten Apostel beispielsweise Judas Thaddäus oder
Andreas, ZUTUÜ:  .  ckführe
An dieser Vorstellung 1st richtig, daß Sukzession eın personales Geschehen ist Inso-
fern das Amt ZWAar Amt der Kirche i15t aber nnerhalb cdieser spezielle Aufgaben
z erfüllen hat kann nicht einfach auf die generische Sukzession der Gesamtkirche
reduziert werden Dann aber muß @s V{ Person anderen weitergegeben
werden, Von e1nNnem Amtsträger Menschen, der durch diesen Akt Zum Jräger
S Amtes hestellt wird Ceit den Zeiten des (zu dem die Pastoralbriefe schließ-
lich gehören) besteht der Handauflegung Trotzdem leidet die juridische Auffas-
SUuNng e1iner bedauerlichen Verkürzung Sie verkennt den Charakter des Amtes und
nımmt den Begriff der Apostolizität zZ1 Urz
Wenn clie Kirche wesentlich 1st dann muß sich das auch Amt bemerkbar
machen der JIat zel sich daß bereits das apostolische Uramt als Kollegium kon-
ST1EU1€: 11l dem der einzelne Vollmachten hat weil und insofern diesem
Gremium zugehört®® Dementsprechend ıst der Bischof Von heute icht der Nachfolger
des Apostels Judas Thaddäus oder Andreas, sondern steht [ZLIIL miıt Amts-
brüdern 111 der Sukzession JENCS kollegialen Ämtes, das der Nachfolge des Uramtes
besteht?! Die juridische Konzeption WIT:  d also dem Wesen des kirchlichen Amtes icht
gerecht
Sie verkürzt eıter den Inhalt von Apostolizität Zur apostolischen Sukzession gehört,

DDie Zusammenhänge VOon Tradition und Sukzession kamen insofern erst verhältnismäßig
spät ausdrückliche Bewußtsein der Kirche, als rst die Gnostiker mit ihrer Berufung
auf angebliche apostolische Geheimlehren notwendig machten, auf die lebendige
Tradition durch authentische Sukzession aufmerksam machen In aller Deutlichkeit hat

irenailos Voaon Lyon herausgestellt
‘9 These 22 e, in a (Anm 3)

Eine Ausnahme hildet das eirusamı: des römischen Bischots Hier folgt 11 einzelner
besonderen Amt nach das 1Ur durch einen besetzt werden kann Die

Sukzessionsreihe des Bischots von Rom kann tatsächlich nach Art e1ines Stammbaumes
dargestelit werden. Freilich muß auch beim Papst die tatsächliche cCommuniOo mit der
Gesamtkirche feststellbar sein. Die Sukzessionsreihe der übrigen Bischöfe dagegen mündet
m ın das Kollegium der Apostel ein, VoO dem her sie ihre Vollmacht beziehen.
Vgl 21—23
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Wir haben schon angedeutet, worin das T radendum besteht, worin also Sukzession 
begründet wird. Das Wort Christi muß lebendig bleiben, sein Kerygma muß allen 
Generationen verkündet werden. Das ist aber nur möglich, wenn die Kirche durch das 
„Bleiben in der Lehre der Apostel" apostolisch bleibt. Die Sukzession ist also um der 
Tradition willen da und ·die Tradition wird durch die Sukzession gewährleistet. Dabei 
ist nochmals zu sagen, daß es sich bei der zu tradierenden Lehre nicht um eine Ideolo­
gie oder um ein starres Gedankensystem handelt, sondern um einen lebendigen Glau­
ben an das lebendige Wort Gottes, der sich artikuliert im christlichen Leben, das durch 
die Sakramente gestärkt und erhalten wird28 • 

Heute besteht der grundlegende Dissens weniger in der Frage des Daß einer Sukzes­
sion als in der des Wie. Die Meinungen reichen von der Annahme einer bloßen Lehr­
sukzession bis zum Gedanken der petrinischen Sukzession des Papstamtes. In dem 
Memorandum der deutschen ökumenischen Universitätsinstitute über „Reform und 
Anerkennung kirchlich.er Ämter" werden drei mögliche Formen der Amtsweitergabe 
als gleichrangig nebeneinander gestellt: Ordination durch einen Ordinierten, durdt 
die Gemeinde und die Anerkennung eines pneumatisch entstandenen kirchlidten Dien­
stes durdt die Kirche29• Innerhalb der katholischen Kirche wurde vor allem seit dem 
Konzil von Trient die juridische Komponente betont: Sukzession im vollen Sinn meint 
die ordentliche, durch Handauflegung eines Amtsträgers vollzogene Nachfolge. Es bil­
dete sich. die Vorstellung heraus, man könne eigentlich, eine entsprechende Quellenlage 
vorausgesetzt, nach.weisen, daß ein Bischof von heute seinen „geistlich.en Stammbaum" 
in direkter Linie auf einen bestimmten Apostel, beispielsweise Judas Thaddäus oder 
Andreas, zurückführe. 
An dieser Vorstellung ist richtig, daß Sukzession ein personales Geschehen ist. Inso­
fern das Amt zwar Amt in der Kirch.e ist, aber innerhalb dieser spezielle Aufgaben 
zu erfüllen hat, kann es nicht einfach. auf die generische Sukzession der Gesamtkirche 
reduziert werden. Dann aber muß es von einer Person zur anderen weitergegeben 
werden, von einem Amtsträger zu einem Mensch.en, der durch diesen Akt zum Träger 
eines Amtes bestellt wird. Seit den Zeiten des NT (zu dem die Pastoralbriefe schließ­
lich gehören) besteht er in der Handauflegung. Trotzdem leidet die juridische Auffas­
sung an einer bedauerlichen Verkürzung. Sie verkennt den Charakter des Amtes und 
nimmt den Begriff der Apostolizität zu kurz. 
Wenn die Kirch.e wesentlich communio ist, dann muß sich. das auch im Amt bemerkbar 
machen. In der Tat zeigt sich, daß bereits das apostolische Uramt als Kollegium kon­
stituiert war, in dem der einzelne seine Vollmach.ten hat, weil und insofern er diesem 
Gremium zugehört30• Dementsprechend ist der Bischof von heute nicht der Nachfolger 
des Apostels Judas Thaddäus oder Andreas, sondern steht zusammen mit seinen Amts­
brüdern in der Sukzession jenes kollegialen Amtes, das in der Nach.folge des Uramtes 
besteht31• Die juridische Konzeption wird also dem Wesen des kirchlichen Amtes nicht 
gerecht. 
Sie verkürzt weiter den Inhalt von Apostolizität. Zur apostolischen Sukzession gehört, 

u Die Zusammenhänge von Tradition und Sukzession kamen insofern erst verhältnismäßig 
spät ins ausdrückliche Bewußtsein der Kirche, als erst die Gnostiker mit ihrer Berufung 
auf angebliche apostolische Geheimlehren es notwendig machten, auf die lebendige 
Tradition durch authentische Sukzession aufmerksam zu machen. In aller Deutlichkeit hat 
dies dann Eirenaios von Lyon herausgestellt. 

:29 These 22 e, in: a. a. 0. (Anm. 3) 25. 
so Eine Ausnahme bildet das Petrusamt des römischen Bischofs. Hier folgt ein einzelner in 

einem besonderen Amt nach, das nur durch einen einzigen besetzt werden kann. Die 
Sukzessionsreihe des Bischofs von Rom kann tatsächlich nach Art eines Stammbaumes 
dargestellt werden. Freilich muß auch beim Papst die tatsächliche communio mit der 
Gesamtkirche feststellbar sein. Die Sukzessionsreihe der übrigen Bischöfe dagegen mündet 
immer in das Kollegium der Apostel ein, von dem her sie ihre Vollmacht beziehen. · 

SI Vgl. IGK 21-23. 
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wIıe WIT sahen, auch die Tradition oder Apostolizität der Lehre Da diese Botschaft von

oben, Heilszusage des Vaters durch den Sohn 1M Geist ist, begreift s1e wesentlich
e1n pneumatisches Flement e1n. Der Geist bestellt einen etztlich ZUMM Vorsteher der
Kirche Äpg 20, 28) Infolgedessen musSsen  .. Glaube und Leben des Amtsträgers etwas
von den Früchten des Geistes sichtbar werden lassen (vgl 5,22) Das ist eın Krite-
T1UM für das ceiner Apostolizität. Dieser Gedanke ist der Tradition lange Zeit
cehr Jebendig SCWESCH, bis einfach der Umstand den Katholiken verdächtig machte,
aß G1 die Reformatoren auf ih beriefen®?.
Von ihm her Öte sich 1€e Gelegenheit zu Überlegungen, inwiefern auch eiıne Sukzes-
SION, cdie auf juridische Element oder weitgehend verzichtet, doch noch inner-
halb der Apostolizität cstehend denken ware. 1€e allerdings ın diesem Rahmen
nicht mehr wahrgenommen werden: 1ne komplizierte rage verlangte eiıne eigene
Darstellung®3.

Funktionen
Die Aufgaben des Amtes ergeben sich seinem Wesen. Ec soll die Kirche auf der
Grundlage erhalten, auf der G1E errichtet worden ıst. Das geschieht icht eben oder
Gegenüber der esamtkirche, sondern der Eingliederung sie, SO f das Amt
geradezu kirchenrepräsentativ wird. Die grundlegenden Funktionen des Amites ergeben
sich darum den Wesensfunktionen der Kirche

a) Das Amt 13 der Kirche ıs} repraesentatio Christi
Der Amtsträger hat die Heilstat Christi vergegenwartigen. Das geschieht durch
jene Funktionen, durch die die Christusgemeinschaft der Kirche aufrecht erhalten WIC!  d:
von ihnen ıst gleich eingehender zZz.u sprechen. Doch soll noch betont werden, die
fundamentale Aufgabe des Amtsträgers nicht partikulär erfüllt werden kann, indem

beispielsweise als ultbeamter auftritt, sondern ın der Transparentwerdung
seiner Sanzen Existenz auf Christus hin. „Nicht mehr ich ebe, sondern Christus 1n
mir“””, ist die rundlage der geistlichen Verantwortung.

Das AÄAmt IN der Kirche ıst MSSIO
Das Amt erhält die Kirche auf 1  e  hrem Fundament, ndem S1e beständig für den Herrn
bereitet. Das kann geschehen durch 1e Ausbreitung des Glaubens der Kirche
den Völkern, also durch i5sion herkömmlichen Sinn des Wortes. Das vollzieht
sich aber auch als Dienst N der Einheit der Kirche ın sich, der Kirchen untereinander
und mıit Christus.

C) Das Amt ım der Kirche is$ Sacramentum
Die Kirche WIT! dann bleibend mıt Christus verbunden, wenn c1ie beständig geheiligt
wird, wel!  u ın ihren Gliedern das Heilswerk Jesu Christi ZU Austrag ommt
Eben das vollzieht sich 1m Dienst des Amtes als Bevollmächtigung du Anteilhabe

priesterlichen, prophetischen und königlichen Amt des Frlösers.
Das Amt in der Kirche ıst COMMUNILO

Die konkrete Gemeinde ann NUur dann mıiıt Christus verbunden sein, wenn 6ö1€ die
emeinschaft mut den anderen Kirchen in der Una Catholica wahrt In nCr{ FU

€1! Belege bei Congar, Apostolicite de ministere et apostolicite de doctrine. Reaction
Pet Tradition catholique, in * Baumer / Dolch, Volk Gottes (FD5 Höfer),
Freiburg 1967, Das Fazit seiner Überlegungen: „ES gibt Traditionen, wonach
nicht genugt, die bischöfliche oder päpstliche Vollmacht auf der ene bloßer formaler oder
juridischer Rechtmäßigkeit zl behaupten; 61€ ist vielmehr abhängig voan einem gewissen
Gesamtzusammenhang, in dem die Übereinstimmung mit dem apostolischen Glauben den
ersten Rang einnimnmt“
Vgl Villain, Ist Ine apostolische Sukzession außerhalb der der Handauflegungen
möglich?, in: Conecilium (1968), 275—284
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wie wir sahen, auch die Tradition oder Apostolizität der Lehre. Da diese Botschaft von 
oben, Heilszusage ,des Vaters durch den Sohn im HI. Geist ist, begreift sie wesentlich 
ein pneumatisches Element ein. Der Geist bestellt einen letztlich zum Vorsteher in der 
Kirche (Apg 20, 28). Infolgedessen müssen Glaube und Leben des Amtsträgers etwas 
von den Früchten des Geistes sichtbar werden lassen (vgl. Gai 5,22). Das ist ein Krite­
rium für das Maß seiner Apostolizität. Dieser Gedanke ist in der Tradition lange Zeit 
sehr lebendig gewesen, bis ihn einfach der Umstand den Katholiken verdächtig machte, 
daß sich die Reformatoren auf ihn beriefen32• 

Von ihm her böte sich die Gelegenheit zu Oberlegungen, inwiefern auch eine Sukzes­
sion, die auf das juridische Element ganz oder weitgehend verzichtet, doch noch inner­
halb der Apostolizität stehend zu ,denken wäre. Sie kann allerdings in diesem Rahmen 
nicht mehr wahrgenommen werden: eine so komplizierte Frage verlangte eine eigene 
Darstellung33• 

C) Funktionen 

Die Aufgaben des Amtes ergeben sich aus seinem Wesen. Es soll die Kirche auf der 
Grundlage erhalten, auf der sie errichtet worden ist. Das geschieht nicht neben oder im 
Gegenüber zu der Gesamtkirche, sondern in der Eingliederung in sie, so daß das Amt 
geradezu kirchenrepräsentativ wird. Die grundlegenden Funktionen des Amtes ergeben 
sich darum aus den Wesensfunktionen der Kirche. 

a) Das Amt in der Kirche ist repraesentatio Christi 
Der Amtsträger hat die Heilstat Christi zu vergegenwärtigen. Das geschieht durch 
jene Funktionen, durch die die Christusgemeinschaft der Kirche aufrecht erhalten wird; 
von ihnen ist gleich eingehender zu sprechen. Doch soll noch betont werden, daß die 
fundamentale Aufgabe des Amtsträgers nicht partikulär erfüllt werden kann, indem 
er beispielsweise als Kultbeamter auftritt, sondern nur in der Transparentwerdung 
seiner ganzen Existenz auf Christus hin. ,,Nicht mehr ich lebe, sondern Christus in 
mir", ist die Grundlage der geistlichen Verantwortung. 

b) Das Amt in der Kirche ist missio 
Das Amt erhält die Kirche auf ihrem Fundament, indem es sie beständig für den Herrn 
bereitet. Das kann geschehen durch die Ausbreitung des Glaubens und der Kirche unter 
den Völkern, also durch Mission im herkömmlichen Sinn des Wortes. Das vollzieht 
sich aber auch als Dienst an der Einheit der Kirche in sich, der Kirchen untereinander 
und mit Christus. 

c) Das Amt in der Kirdie ist sacramentum 
Die Kirche wird dann bleibend mit Christus verbunden, wenn sie beständig geheiligt 
wird, d. h. wenn in ihren Gliedern das Heilswerk J esu Christi zum Austrag kommt. 
Eben das vollzieht sich im Dienst des Amtes als Bevollmächtigung durch Anteilhabe 
am priesterlichen, prophetischen un:d königlichen Amt des Erlösers. 

d) Das Amt in der Kirche ist communio 
Die konkrete Gemeinde kann nur dann mit Christus verbunden sein, wenn sie die 
Gemeinschaft mit den anderen Kirchen in der Una Catholica wahrt. In concreto tut 

12 Reiche Belege bei Y. Congar, Apostolicite de ministere et apostolicite de doctrine. Reaction 
protestante et Tradition catholique, in: R. Bäumer I H. Dolch, Volk Gottes (FS f. J. Höfer), 
Freiburg 1967, 84-111. Das Fazit seiner Oberlegungen: ,,Es gibt Traditionen, wonach es 
nicht genügt, die bischöfliche oder päpstliche Vollmacht auf der Ebene bloßer formaler oder 
juridischer Rechtmäßigkeit zu behaupten; sie ist vielmehr abhängig von einem gewissen 
Gesamtzusammenhang, in dem die Obereinstimmung mit dem apostolischen Glauben den 
ersten Rang einnimmt" (103). 

33 Vgl. M. Villain, Ist eine apostolische Sukzession außerhalb der Kette der Handauflegungen 
möglich?, in: Concilium 4 (1968), 275-284. 
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AT  x dies durch die COMMUNI1O der Amitsträger, die untereinander und mıt dem Nach-
folger Petri in Gemeinschaft stehen. Die brüderliche Kollegialität des Amltes wahrt die
Bruderschaftlichkeit der Kirche
Die Funktion der Ir und die Funktion des Amtes stehen also IM ezug
zueinander. Das resultiert der Sendungsaufgabe der Kirche, ıIn deren Dienst alle
Differenzierungen innerhalb ihrer stehen. Da dieser ungeheuer weiıt ist Uun: weltum-
spannend, 1äßt sich B-  pr vornherein abgrenzen, wWäas an  J konkret zu den
Aufgaben von iırche und gehört. Dieses partizıplert als kirchliches Amt der
Katholizität, die der Gesamtkirche ebenso wI1e die Apostolizität wesentlich eigen
ist Das gibt ihm eine oße Ofßfenheit und Variabilität. Tatsächlich arbeiten kirchliche
Amtsträger auf allen Ur erdenklichen Gebieten, in Fast len Berufen. Sie sind Lehrer
und Arbeiter, Philosophen und ÄArzte, anager und Journalisten. Trotzdem ist das
Amt icht ans Dampf allen CGassen. Go bunt die Tätigkeit der ÄAmtsträger
sehen 1NaX, in allen Dingen ist der Rückbezug auf die Kirchlichkeit des Amtes
wahren. Sie bleiben Diener Christi 1m Dienst der Kirche Darum kommen :  hnen
wesentliche Funktionen ZU, die wiederum ens mıiıt den Funktionen der Kirche Samnı-

menhängen, aber dadurch spezifiziert sind, dafß durch G1@e gerade die Christlichkeit der
Kirche gewährleistet werden coll.
Der Amtsträger 1st somuit Verkünder des Wortes, insofern die Kirche durch Gottes Wort
ımm Heil bleibt und für ie Welt Mittelstelle des Heiles ist. Er ist Spender der Sakra-
menfe, da 561e das en der Gnade und Heiligkeit ın den Gliedern der Kirche wecken
und darin d:  1e5e celbst ın der Gemeinschaft mit Christus bewahren. Schließlich übt
den Dienst der carıtas, 1in der die Menschenfreundlichkeit Gottes in Christus realisiert
wird und die Kirche Zeichen s£@1nN€es Heiles wird.
In einer nochmaligen Reduktion können WIr die vielfältigen Aufgaben und Funktionen
des Amtes mit dem paulinischen Begriff der Auferbauung (oikodome®) beschreiben
(Eph 4,12) Darin ommt nochmals der Dienstcharakter des Amites ZUum Ausdruck,
aber auch die eigene Leitungsvollmacht. Die Synthese 1st  < durch die Christozentrik
des Amtes gegeben, wWIe S1Pe  - Von Paulus treffend formuliert wird: „Nicht WIT Herren
iber Glauben waären, sondern WITr sind Mitarbeiter uTre Freude” (2 Kor
1, 24) Ist das der Geist, der den Amtsträger beseelen muß, dann löst sich das dornige
Problem von Amt Un Charisma. Ist dieses abe Gottes LÜr die Kirche, dann kann
grundsätzlich nicht Gegensatz zZzu Amt stehen, sondern dieses (aber notwendig)
erganzen. Beide etztlich VC( gleichen Gottesgeist, beide haben die gleiche
Intention. Sije stehen Dienst der Kirch:  m
Der Begriff der Auferbauung wirft Licht aıuch auf die viel ventilierte Frage, ob das AÄAmt
wesentlich res oder Vorsteherschaft ist. Auch diese Alternative ıc}  . e1ne.
Die Kirche ıst als COMMUNI1O gegliedert-geordnete Gemeinschaft und bedarf darum der
eitung; sS1e ist aber auf die Kommunion alc Lebensgrund angewilesen und bedarf des
Vorsitzenden der Eucharistiefeier. rst hier wird GIEe Sie celber®t4.
Zum Abschlufß dieser Ckizze coll noch auf einen wesentlichen Gedanken aufmerksam
gemacht werden, der ber alle denkbaren menschlichen Deftizienzen hinaus die Schwie-
rigkeit eines Gespräches iber das Amt beeinflußt. Wenn das Amt nach atholischem
Verständnis ıIn die Kirche eingebunden 1Sst, dann hat @5 teil eren Qualität als
Mysterium. Credo Ecclesiam das kennzeichnet das Amt und modifiziert jede Dis-
kussion iber Wie die Kirch  M 1st auch das Amt Bereich des göttlichen Geheim-
N1SSEeSs angesiedelt und dort verwurzelt. Das Gespräch darüber ıst also unabschließbar.
ber gerade muß immer wieder Gang gebracht werden. echt geführt,
wird e1n Stül  Q weit ZzZu jener Einheit in Glaube un! Tiebe führen, die die Frucht
des göttlichen Geheimnisses ist.

Ratzinger, Opfer, Sakrament und Priestertum der WwI  ung der Kirche, 1n : Ca  D D
(1972), 108-—=125.
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sie dies durch die communio der Amtsträger, die untereinander und mit dem Nach­
folger Petri in Gemeinschaft stehen. Die brüderliche Kollegialität des Amtes wahrt die 
Bruderschaftlichkeit der Kirche. 
Die Funktion der Kirche und die Funktion des Amtes stehen also in engem Bezug 
zueinander. Das resultiert aus der Sendungsaufgabe der Kirche, in deren Dienst alle 
Differenzierungen innerhalb ihrer stehen. Da dieser ungeheuer weit ist und weltum­
spannend, läßt sich ,gar nicht von vornherein abgrenzen, was nun ganz konkret zu den 
Aufgaben von Kirche und Amt gehört. Dieses partizipiert als kirchliches Amt an der 
Katholizität, die der Gesamtkirche ebenso wie die Apostolizität wesentlich zu eigen 
ist. Das gibt ihm eine große Offenheit und Variabilität. Tatsächlich arbeiten kirchliche 
Amtsträger auf allen nur erdenklichen Gebieten, in fast allen Berufen. Sie sind Lehrer 
und Arbeiter, Philosophen und Ärzte, Manager und Journalisten. Trotzdem ist das 
Amt nicht Hans Dampf in allen Gassen. So bunt die Tätigkeit der Amtsträger aus­
sehen mag, in allen Dingen ist der Rückbezug auf die Kirch.lichkeit des Amtes zu 
wahren. Sie bleiben Diener Christi im Dienst an der Kirche. Darum kommen ihnen 
wesentliche Funktionen zu, die wiederum eng mit den Funktionen der Kirche zusam­
menhängen, aber dadurch spezifiziert sind, daß durch sie gerade die Christlichkeit der 
Kirche gewährleistet werden soll. 
Der Amtsträger ist somit Verkünde, des Wortes, insofern die Kirche durch Gottes Wort 
im Heil bleibt und für die Welt Mittelstelle des Heiles ist. Er ist Spender der Sakra­
mente, da sie das Leben der Gnade und Heiligkeit in den Gliedern der Kirche wecken 
und darin diese selbst in der Gemeinschaft mit Christus bewahren. Schließlich übt er 
den Dienst der caritas, in der ·die Menschenfreundlichkeit Gottes in Christus realisiert 
wird und die Kirche zum Zeichen seines Heiles wird. 
In einer nochmaligen Reduktion können wir die vielfältigen Aufgaben und Funktionen 
des Amtes mit dem paulinischen Begriff der Auferbauung (oikodome) beschreiben 
(Eph 4,12). Darin kommt nochmals der Dienstcharakter des Amtes zum Ausdruck, 
aber auch die ihm eigene Leitungsvollmacht. Die Synthese ist durch die Christozentrik 
des Amtes gegeben, wie sie von Paulus treffend formuliert wird: ,,Nicht daß wir Herren 
über euren Glauben wären, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude" (2 Kor 
1, 24). Ist das der Geist, der den Amtsträger beseelen muß, dann löst sich das dornige 
Problem von Amt und Charisma. Ist dieses Gabe Gottes für die Kirche, dann kann es 
grundsätzlich nicht im Gegensatz zum Amt stehen, sondern dieses nur (aber notwendig) 
ergänzen. Beide stammen letztlich vom gleichen Gottesgeist, beide haben die gleiche 
Intention. Sie stehen im Dienst der Kirche. 
Der Begriff der Auferbauung wirft Licht auch auf die viel ventilierte Frage, ob das Amt 
wesentlich Kultpriestertum oder Vorsteherschaft ist. Auch diese Alternative ist keine. 
Die Kirche ist als communio gegliedert-geordnete Gemeinschaft und bedarf darum der 
Leitung; sie ist aber auf die Kommunion als Lebensgrund angewiesen und bedarf des 
Vorsitzenden in der Eucharistiefeier. Erst hier wird sie ganz sie selberl4• 

Zum Abschluß dieser Skizze soll noch auf einen wesentlichen Gedanken aufmerksam 
gemacht werden, der über alle denkbaren menschlichen Defizienzen hinaus die Schwie­
rigkeit eines Gespräches über das Amt beeinflußt. Wenn das Amt nach katholischem 
Verständnis eng in die Kirche eingebunden ist, dann hat es teil an deren Qualität als 
Mysterium. Credo Ecclesiam - das kennzeichnet das Amt und modifiziert jede Dis­
kussion über es. Wie die Kirche so ist auch das Amt im Bereich des göttlichen Geheim­
nisses angesiedelt und dort verwurzelt. Das Gespräch darüber ist also unabschließbar. 
Aber gerade darum muß es immer wieder in Gang gebracht werden. Recht geführt, 
wird es ein Stück weit zu jener Einheit in Glaube und Liebe führen, die die Frucht 
des ·göttlichen Geheimnisses ist. 

3' ]. Ratzinger, Opfer, Sakrament und Priestertum in der Entwicklung der Kirche, in: Cath. 26 
(1972), 108-12S. 
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